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Melderechte, Melde- und Mitwirkungspflichten, Amtshilfe:  
die Zusammenarbeit mit der neuen Kindes- und Erwachsenen-
schutzbehörde

Daniel Rosch, lic. iur., dipl. Sozialarbeiter FH, MAS in Non-Profit-Management, 
Prof. (FH) Hochschule Luzern – Soziale Arbeit; Lehrbeauftragter Berner Fach-
hochschule Soziale Arbeit

Stichwörter: Erwachsenenschutz, Kindesschutz, Zusammenarbeit, Kindes-, Erwach-
senenschutzbehörde, Melderechte, Meldepflichten, Mitwirkungspflichten, Amtshilfe, 
Datenschutz, Schweigepflicht, Zweckbindung, Soziale Arbeit, Verfahren, Prozess-
recht, Pro Werke, soziale Dienstleistungserbringer, Sozialhilfe, Vertrauensverhältnis.

Mots clefs : Protection de l’adulte, protection de l’enfant, collaboration, autorité de 
protection de l’enfant et de l’adulte, droits d’aviser, obligations d’aviser, obligations 
de coopérer, assistance administrative, protection des données, obligation de confi-
dentialité, affectation déterminée, travail social, procédure, droit de procédure, Pro 
Werke, prestataires sociaux, aide sociale, relation de confiance.

I. Ausgangslage

Das revidierte Erwachsenenschutzrecht tritt per 1. Januar 2013 in Kraft. Auf 
diesen Zeitpunkt werden auch die bestehenden Vormundschaftsbehörden durch eine 
spezialisierte, interdisziplinäre Fachbehörde abgelöst.1 Damit tritt ein professionali-
sierter zentraler Akteur ins bisherige Gefüge von in der Regel bereits professionel-
len Mandatsträgern bzw. -trägerinnen und teilweise professionalisierten Vormund-
schaftssekretariaten ein. Die Anforderungen an diese neue Zusammenarbeit mit 
einer professionalisierten Behörde sind bereits verschiedentlich umschrieben wor-
den.2 Betroffen von den aus dem revidierten Erwachsenenschutzrecht resultierenden 
Neuerungen sind somit insbesondere die Hauptakteure des Kindes- und Erwachse-
nenschutzes; jedoch finden sich auch diverse weitere, sog. freiwillige soziale Dienst-

1 Wider, Art. 440 ZGB, N 6 f., in: Rosch/Büchler/Jakob (Hrsg.), Das neue Erwachsenenschutz-
recht. Einführung und Kommentar zu Art. 360 ff. ZGB, Basel 2011; Orell Füssli Kommentar ZGB/
Fassbind, Art. 440 ZGB, N 2.

2 Rosch, Neue Aufgaben, Rollen, Disziplinen, Schnitt- und Nahtstellen: Herausforderungen des 
neuen Kindes- und Erwachsenenschutzrechts, ZKE 2011, 31 ff.; Dörflinger, «Der Berg wird stei-
ler, wenn du näher kommst», ZKE 2011, 447 ff.; Rosch/Garibaldi/Preisch, Kindes- und Erwach-
senenschutzbehörde – Hoffnungsträgerin oder Hemmschuh? Die Zusammenarbeit mit der KESB 
aus Sicht der Berufsbeistände und Berufsbeiständinnen, ZKE 2012  (erscheint in ZKE 4/2012).
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leistungsanbieter – wie die Jugend- und Familienberatungsstellen, Suchthilfeinstitu-
tionen, Einrichtungen, die Pro-Werke, Sozialhilfe etc. –, auf welche das revidierte 
Recht Auswirkungen hat. Im Folgenden soll die künftige Zusammenarbeit insbeson-
dere dieser freiwilligen sozialen Dienstleistungsanbieter mit der Kindes- und Er-
wachsenenschutzbehörde (KESB) Thema sein. Dabei konzentriert sich der Aufsatz 
auf die verfahrensrechtlich zentralen Normen der Zusammenarbeit mit der KESB; 
diese sind: 

 – die Melderechte, insbesondere:
 – das allgemeine Melderecht (Art. 443 Abs. 1 ZGB) 
 – Melderechte für Personen unter Berufs- und Amtsgeheimnis (Art. 453 Abs. 2 

ZGB, Art. 364 StGB)
 – Melderecht der Opferberatungsstellen (Art. 11 Abs. 3 OHG)
 – Personen mit Antragsrecht (Art. 368 Abs. 1, Art. 373 Abs. 1, Art. 376 Abs. 2, 

Art. 381 Abs. 3, Art. 390 Abs. 3 ZGB)
 – weitere Melderechte ausserhalb des Erwachsenenschutzrechts und nach kan-

tonalem Recht.
 – die Meldepflichten, insbesondere:

 – die allgemeine Meldepflicht (Art. 443 Abs. 2 ZGB)
 – die Meldepflicht von Wohn- und Pflegeeinrichtungen (Art. 386 Abs. 2 ZGB) 
 – Meldepflicht des bzw. der Vorsorgebeauftragten (Art. 365 Abs. 2 ZGB) 
 – Meldepflicht des Auftraggebers bzw. der Auftraggeberin (Art. 397a Abs. 1 

OR)
 – Meldepflicht der Gerichte (Art. 69 Abs. 2 ZPO)
 – Meldepflicht der Strafverfolgungsbehörde (Art. 75 Abs. 2 StPO)
 – weitere Meldepflichten ausserhalb des Erwachsenenschutzrechts und nach 

kantonalem Recht
 – die Mitwirkungspflicht gemäss Art. 448 Abs. 1–3 ZGB
 – die Amtshilfe gemäss Art. 448 Abs. 4 ZGB

Eine umfassende Behandlung aller dieser Aspekte würde den Rahmen dieses 
Aufsatzes sprengen, weshalb der Schwerpunkt im Folgenden auf die neuen Bestim-
mungen im revidierten Recht, insbesondere auf die allgemeine Meldepflicht und das 
allgemeine Melderecht, die Mitwirkungspflicht und die Amtshilfe, gelegt wird. 

II. Verhältnis zur Datenschutzgesetzgebung

1. Verhältnis zur Datenschutzgesetzgebung

Im revidierten Recht finden sich Regelungen über Melderechte, Meldepflichten, 
die Mitwirkungspflicht, die Amtshilfe sowie über das Kindes- und Erwachsenen-
schutzgeheimnis. Damit stellt sich die Frage, wie das Verhältnis dieser Normen zur 
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Datenschutzgesetzgebung der Kantone und des Bundes ist. Gemäss Art. 450f ZGB 
sind «im Übrigen», d.h., soweit das Erwachsenenschutzrecht keine eigenständigen 
verfahrensrechtlichen Regelungen vorsieht, die Bestimmungen der Zivilprozessord-
nung sinngemäss anwendbar, wenn die Kantone nichts anderes bestimmen. Damit 
sind auch die kantonalen Datenschutzgesetze «im Übrigen» anwendbar. Die Bestim-
mungen des ZGB sind somit grundsätzlich als lex specialis zu betrachten; diejenigen 
der kantonalen Datenschutzgesetze bzw. auch der Verfahrensbestimmungen im kan-
tonalen Recht als lex generalis. Sofern somit nichts anderes im ZGB geregelt ist, gel-
ten auch die datenschutzrechtlichen Bestimmungen der Kantone. Dies kommt aber 
in Bezug auf den Datenschutz nur dann zum Tragen, wenn die Spezialgesetzgebung 
strengere bzw. über die Datenschutzgesetzgebung präzisierende Vorgaben enthält.3 
Die sich aus dem Verfassungsrecht ergebenden datenschutzrechtlichen Grundsätze 
wie Rechtmässigkeit, Treu und Glauben, Verhältnismässigkeit, Zweckbindung, Trans-
parenz, Datenrichtigkeit und -sicherheit4 sind folglich grundsätzlich subsidiär heran-
zuziehen5 und finden somit auch im Rahmen des Kindes- und Erwachsenenschutz-
geheimnisses direkt6 Anwendung. Die kantonalen Datenschutzgesetze haben die 
Grundsätze des Bundesdatenschutz gesetzes weitgehend übernommen.7 

Hinzu kommen datenschutzrechtliche Bestimmungen im Verwaltungsverfah-
ren, sofern das kantonale Verwaltungsverfahren auch für das Verfahren vor der Kin-
des- und Erwachsenenschutzbehörde vorgesehen ist. Diese kantonalen Normen ver-

3 Rosch, Schweigen und Sprechen im System. Das ungute Gefühl beim Datenaustausch mit Akteu-
ren im System: Amtsgeheimnis und Datenschutz im Spannungsverhältnis zum systemtheoretischen 
Ansatz der Sozialen Arbeit in öffentlichen Sozialdiensten der Kantone BE, BL, BS und ZH, Bern 
2005, 75; FamKomm Erwachsenenschutz/Cottier/Hassler, Art. 451 ZGB, N 21; Epiney, Daten-
schutzrechtliche Grundsätze und Garantien, in: Belser/Epiney/Waldmann (Hrsg.), Datenschutz-
recht, Grundlagen und öffentliches Recht, Bern 2011, 516; BGE 128 II 311, E. 8.

4 Vgl. Epiney (Fn. 3), 510 ff.
5 Epiney (Fn. 3), 516 f. m.w.H.; in der Tendenz auch, Meier, Protection des données: fondements, 

principes généraux et droit privé, Bern 2011, N 631; Botschaft zum Bundesgesetz über den Daten-
schutz (DSG) vom 23.3.1988, BBl 1988 II 413 ff., 444: «Neben den in den Buchstaben c–h erwähn-
ten Fällen gibt es in vielen andern Erlassen ebenfalls spezifische Informationsbearbeitungs- und 
Datenschutzregelungen. Stehen diese im Widerspruch zum allgemeinen Datenschutzgesetz, muss 
der Rechtsanwender entscheiden, wie die betreffende Normenkonkurrenz aufzulösen ist. Dabei hat 
er nach den allgemeinen Auslegungsregeln vorzugehen. Im Allgemeinen wird dies bedeuten, dass 
das Datenschutzgesetz Vorrang vor andern Datenbearbeitungsvorschriften hat, weil es als ‹Quer-
schnittgesetz› grundsätzlich für alle privaten und öffentlichen Informationstätigkeiten gilt. Wenn 
aber das Spezialrecht strengere Datenschutznormen oder eine in sich geschlossene Datenschutz-
konzeption enthält, gehen diese Bestimmungen ausnahmsweise jenen des allgemeinen Datenschutz-
gesetzes vor.»; relativierend Gächter/Egli, Informationsaustausch im Umfeld der Sozialhilfe, Jus-
letter 6.9.2010, N 279 f. m.w.H.

6 Epiney (Fn. 3), 511; Meier (Fn. 5), N 628.
7 Vgl. auch Art. 37 Abs. 1 DSG, wonach für Kantone, welche keine ausreichenden datenschutzrecht-

lichen Grundlagen haben, die Grundsätze des Bundesdatenschutzgesetzes anwendbar sind. Fam-
Komm Erwachsenenschutz/Cottier/Hassler, Art. 451 ZGB, N 19.

08_FamPra_04_2012_Beitrag_Rosch_neu.indd   1022 31.10.12   16:45



Melderechte, Melde- und Mitwirkungspflichten, AmtshilfeFamPra.ch 4/2012

1023

weisen in Bezug auf Datenaustausche im erstinstanzlichen Verfahren zumeist 
wiederum auf die kantonalen Datenschutzgesetze.8 

Sind keine kantonalen Bestimmungen anwendbar, sondern Bundesrecht, so ist 
zunächst die Zivilprozessordnung9 beizuziehen.

2. Bundesdatenschutzgesetz oder kantonales Datenschutzgesetz?

Die Organisation der KESB, der gerichtlichen Beschwerdeinstanzen und der 
Aufsicht ist gemäss Art. 122 Abs. 2 BV grundsätzlich Sache der Kantone. In Bezug 
auf die Frage der Anwendbarkeit des Bundes- oder des jeweiligen kantonalen Da-
tenschutzgesetzes gelangt das jeweilige kantonale Datenschutzgesetz für die Kindes- 
und Erwachsenenschutzbehörde und die (privaten) Mandatsträger bzw. -trägerinnen 
zur Anwendung, da die Erfüllung einer Bundesaufgabe und der Vollzug von Bun-
desrecht allein ein kantonales Organ nicht zu einem Bundesorgan machen.10 Damit 
dürften die hier behandelten Normen auch im Lichte des kantonalen Datenschutz-
gesetzes11 auszulegen sein. 

III. Melderechte und Meldepflichten

1. Melderechte bzw. Meldepflichten im Kindes- und Erwachsenenschutz

Aufgrund der Offizialmaxime12 muss die KESB unabhängig von einem Antrag 
tätig werden, sobald sie Anhaltspunkte für eine Schutzbedürftigkeit einer Person 
hat. Sie ist aber in der Regel auf Meldungen von (unbeteiligten) Dritten angewiesen. 
Insofern dienen die Melderechte bzw. die Meldepflichten der Verwirklichung des ma-
teriellen Kindes- und Erwachsenenschutzrechtes.13 Ein Melderecht ist eine Befug-
nis, eine rechtserhebliche Tatsache – hier der KESB – mitzuteilen.14 Die Meldepflicht 

 8 Vgl. die Übersicht bei Waldmann/Oeschger, Datenbearbeitung durch kantonale Organe, in: 
Belser/Epiney/Waldmann (Hrsg.) (Fn. 3), 798 f. m.w.H.

 9 Zur ungleichen Ausgangslage von ZPO und Kindes- und Erwachsenenschutzverfahren: Steck, 
Art. 450f ZGB, N 7 ff., in: Rosch/Büchler/Jakob (Hrsg.) (Fn. 1).

10 Vgl. BGE 122 I 153 E. 2c/d; BGer, 28.11.2011, 6B_4/2011, E. 2.5; Belser, Die Kompetenzvertei-
lung zwischen Bund und Kantonen, in: Belser/Epiney/Waldmann (Hrsg.) (Fn. 3), 314 ff.; Meier 
(Fn. 5), 223 FN 570; FamKomm Erwachsenenschutz/Cottier/Hassler, Art. 451 ZGB, N 18; El-
sener, Das Vormundschaftsgeheimnis, Die Schweigepflicht der vormundschaftlichen Organe und 
Hilfsorgane, Zürich 1993, 109.

11 Siehe oben 1.
12 Vgl. Art. 446 Abs. 3 ZGB.
13 BaslerKomm Erwachsenenschutz/Auer/Marti, Art. 443 ZGB, N 4; Orell Füssli Kommentar ZGB/

Fassbind, Art. 443 ZGB, N 2.
14 Vgl. BernerKomm/Schnyder/Murer, Art. 373 ZGB, N 83; Rosch, Art. 443 ZGB, N 2 f., in: Rosch/

Büchler/Jakob (Hrsg.) (Fn. 1), 
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ist demgegenüber die Verpflichtung, eine solche Mitteilung zu machen. Aufgrund 
der Offizialmaxime im Kindes- und Erwachsenenschutzrecht und im Unterschied 
zum Antragsrecht15 bedarf es beim Melderecht bzw. bei der Meldepflicht nicht der 
Urteilsfähigkeit16 und auch anonyme Meldungen sind zu prüfen.17 Ferner dürfen an 
die Meldung keine besonderen Voraussetzungen, insb. Formvorschriften, geknüpft 
werden.18 Gerade Meldepflichten sind nicht unproblematisch in Bereichen, in denen 
der Erfolg der Zusammenarbeit entscheidend von einem Vertrauensverhältnis ab-
hängig ist. Dies gilt für weite Bereiche der Sozialen Arbeit, der Psychologie, der Pä-
dagogik sowie der Medizin. Hilfsbedürftige Personen offenbaren ihre Schwierigkei-
ten oftmals gerade weil der Inhalt des Gesprächs vertraulich behandelt wird. Diese 
Vertraulichkeit bzw. Intimitätszusicherung ist Basis für das Vertrauen und damit für 
eine erfolgreiche Zusammenarbeit zu Gunsten der Klientschaft.19 Meldepflichten 
können da kontraproduktiv wirken und dem eigentlichen Ziel, nämlich der Verwirk-
lichung des Schutzes von hilfsbedürftigen Personen, zuwiderlaufen.20

Die Verletzung von Melderechten und -pflichten ist nicht strafbar. Die Kantone 
können aber Sanktionen bzw. disziplinarrechtliche Massnahmen vorsehen. Daneben 
kann auch ein Unterlassungsdelikt vorliegen bzw. kann eine Verletzung Haftungs-
ansprüche gemäss kantonalem Staatshaftungsrecht auslösen.21

2. Melderechte bzw. Meldepflichten und Schweigepflichten

Mit einer Meldung an die KESB werden regelmässig (hoch-)sensible bzw. be-
sonders schützenswerte Daten weitergegeben. Damit stellt sich auch die Frage des 
Verhältnisses der Melderechte und -pflichten des Kindes- und Erwachsenenschutzes 
zu den auf Bundesebene und kantonaler Ebene statuierten Schweigepflichten. Hierzu 
zählen insbesondere das Amtsgeheimnis,22 das Berufsgeheimnis,23 spezialgesetzli-
che Schweigepflichten wie das Kindes- und Erwachsenenschutzgeheimnis,24 kanto-
nale Schweigepflichten der Sozialhilfe, des Schulrechts, personalrechtliche Schwei-

15 Vgl. das Verhältnis zum Antragsrecht, Rosch (Fn. 14), Art. 443 ZGB, N 2; BaslerKomm Erwach-
senenschutz/Auer/Marti, Art. 443 ZGB, N 6.

16 Henkel, Die Anordnung von Kindesschutzmassnahmen gemäss Art. 307 rev. ZGB, Zürich 1977, 
199; Rosch (Fn. 14), Art. 443 ZGB, N 2. 

17 BernerKomm/Schnyder/Murer, Art. 373 ZGB, N 83; Rosch (Fn. 14),  Art. 443 ZGB, N 2.
18 Orell Füssli Kommentar ZGB/Fassbind, Art. 443 ZGB, N 2.
19 Rosch (Fn. 3), 50 ff.; Rosch, Menschenrechte und Datenschutz in der Sozialen Arbeit, in: Kirch-

schläger/Kirchschläger (Hrsg.), Menschenrechte und Digitalisierung des Alltags, Internationa-
les Menschenrechtsforum Luzern, Bd. VII, Bern 2011, 262 ff.

20 BaslerKomm Erwachsenenschutz/Auer/Marti, Art. 443 ZGB, N 14.
21 BaslerKomm Erwachsenenschutz/Auer/Marti, Art. 443 ZGB, N 28 f.
22 Art. 320 StGB.
23 Art. 321 StGB.
24 Art. 413 Abs. 2 ZGB.
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gepflichten etc. Diese Schweigepflichten gelten nicht absolut und können durchbrochen 
werden, wenn die betroffene Person einwilligt, eine besondere gesetzliche Grund-
lage die Durchbrechung vorsieht oder andere Interessen, z.B. höherrangige Güter 
wie Leib und Leben, das Interesse an der Schweigepflicht überwiegen.25 Melderechte 
und Meldepflichten sind gesetzlich explizit vorgesehen und erlauben somit grund-
sätzlich, auch sensible bzw. besonders schützenswerte Daten auszutauschen. Nicht 
einer solchen Meldepflicht bzw. einem solchen Melderecht unterstehen regelmässig 
Personen, die unter einer besonderen Schweigepflicht stehen wie unter dem Berufs-
geheimnis oder unter derjenigen des Opferhilfegesetzes.26 Wo demgegenüber keine 
derartige besondere Schweigepflicht vorliegt, sind im Grundsatz bei einem Melde-
recht die Interessen an der Meldung bzw. an der Schweigepflicht im Rahmen einer 
umfassenden Güterabwägung gegeneinander abzuwägen.27 Massgeblich ist das pflicht-
gemässe Ermessen. 

3. Das Melderecht nach Art. 443 Abs. 1 ZGB

Gemäss Art. 443 Abs. 1 ZGB kann jede Person der Erwachsenenschutzbehörde 
eine Meldung erstatten, wenn eine Person hilfsbedürftig erscheint, wobei die Bestim-
mungen über das Berufsgeheimnis vorbehalten bleiben. Wer eine solche Meldung 
 erstattet, verletzt im Grundsatz das Datenschutzrecht nicht.28 Die Meldung ist, wie 
aufgezeigt, an keine Formvorschrift geknüpft, sie muss die Mitteilung einer rechts-
erheblichen Tatsache beinhalten, aber keinen Antrag im Sinne einer Handlungsauf-
forderung zur Errichtung einer konkreten Massnahme. Die rechtserhebliche Tatsa-
che beinhaltet, dass eine Person als hilfsbedürftig erscheint. Es muss seitens der 
meldenden Person nicht überprüft werden, ob die Person tatsächlich im Sinne des 
Erwachsenenschutzrechtes hilfsbedürftig ist. Die Abklärung ist Sache der KESB. Es 
geht vielmehr um Wahrnehmungen und Einschätzungen, welche Personen aufgrund 
von Äusserungen oder Verhaltensweisen in Bezug auf ihre persönlichen oder finan-
ziellen Angelegenheiten als gefährdet wirken, sodass sie der Unterstützung, der Hilfe 
oder des Schutzes Dritter bzw. des Staates bedürfen.29 Wer demgegenüber eine Mel-
dung mutwillig oder wider besseren Wissens macht, erfüllt gegebenenfalls den straf-

25 Vgl. auch die Formulierung zu Art. 451 Abs. 1 ZGB.
26 Art. 11 Abs. 1 OHG.
27 Vgl. BaslerKomm Erwachsenenschutz/Geiser, Art. 451 ZGB, N 20; Rosch (Fn. 14), Art. 443 ZGB, 

N 4, Rosch (Fn. 3), 64 ff., 126; BernerKomm/Schnyder/Murer, Art. 360 ZGB, N 147.
28 Vgl. Hausheer/Geiser/Aebi-Müller, Das Familienrecht des Schweizerischen Zivilgesetzbuches, 

4. Aufl. 2010, N 19.80; BaslerKomm Erwachsenenschutz/Auer/Marti, Art. 443 ZGB, N 8.
29 Rosch (Fn. 14), Art. 443 ZGB, N 3; BaslerKomm Erwachsenenschutz/Auer/Marti, Art. 443 ZGB, 

N 9.
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rechtlichen Tatbestand der Ehrverletzung (Art. 173 ff. StGB); unter Umständen kann 
das Verhalten zusätzlich zu Schadenersatz- und Genugtuungsansprüchen führen.30

Wer ein Melderecht hat, handelt nicht rechtswidrig, wenn er es geltend macht. 
Er ist in Bezug auf eine Amtsgeheimnisverletzung gemäss Art.  320 StGB durch 
Art. 14 StGB geschützt.31 Der Gesetzestext von Art. 443 Abs. 1 ZGB weist ferner 
darauf hin, dass die Vorschriften über das Berufsgeheimnis dem Melderecht vorge-
hen. Damit sind m.E. ausschliesslich die Bestimmungen von Art. 321 und Art. 321bis 
StGB gemeint.32 Wo weitere Schweigepflichten im kantonalen Recht bestehen, geht 
Art. 443 Abs. 1 ZGB vor; dies gilt in aller Regel auch für weitere Schweigepflichten 
des Privatrechts. Gemäss Art. 321 Ziff. 3 StGB sind beim Berufsgeheimnis die eid-
genössischen und kantonalen Bestimmungen über die Zeugnispflicht und über die 
Auskunftspflicht gegenüber einer Behörde vorbehalten. Damit ist zugleich gesagt, 
dass solche Meldepflichten dem Berufsgeheimnis vorgehen, es sei denn, diese selbst 
behalten wiederum das Berufsgeheimnis vor, wie dies Art. 443 Abs. 1 ZGB explizit 
vorsieht. Eine allgemeine bundesrechtliche Meldepflicht an die KESB kennt das gel-
tende Recht nicht.33 Demgegenüber besteht im geltenden Recht im Rahmen von 
Art. 364 StGB ein Mitteilungsrecht bei Straftaten gegen Minderjährige oder aber, 
im Rahmen von Art. 453 Abs. 2 ZGB, ein Mitteilungsrecht aufgrund der Zusam-
menarbeitspflicht in besonderen Gefahrensituationen. Damit entfällt für Personen 
unter Berufsgeheimnis bei Art. 453 Abs. 2 ZGB und Art. 364 StGB per Gesetz die 
Pflicht, eine Entbindung vom Berufsgeheimnis einzuholen.

Der Vorbehalt des Berufsgeheimnisses in Art. 443 Abs. 1 ZGB hat zur Folge, 
dass Träger bzw. Trägerinnen des Berufsgeheimnisses im Grundsatze nicht berech-
tigt sind, eine Meldung an die KESB zu machen. Sie müssen sich zunächst vom Be-
rufsgeheimnis entbinden lassen, sei dies durch die Einwilligung des bzw. der Berech-
tigten oder durch eine schriftliche Bewilligung der vorgesetzten Behörde oder 
Aufsichtsbehörde.34 Vorbehalten sind jeweils Rechtfertigungsgründe wie Pflichten-
kollision oder Notstandssituationen.

30 Rosch, in: Rosch/Büchler/Jakob (Hrsg.) (Fn. 1), Art. 443 ZGB, N 3; BaslerKomm Erwachsenen-
schutz/Auer/Marti, Art. 443 ZGB, N 9.

31 BaslerKomm Strafrecht/Oberholzer, Art. 320 StGB, N 11, 13; Stratenwerth/Bommer, Beson-
derer Teil Bd. II: Straftaten gegen Gemeininteressen, Bern 2008, § 59 Rz. 11; Orell Füssli Kommen-
tar ZGB/Fassbind, Art. 443 ZGB, N 2; Rosch (Fn. 14), Art. 443 ZGB, N 3.

32 Botschaft zur Änderung des ZGB (Erwachsenenschutz, Personenrecht und Kindesrecht) vom 28. 6. 
2006, BBl 2006, 7001, 7076; Rosch (Fn. 14), Art. 443 ZGB, N 3; Meier/Lukic, Introduction au nou-
veau droit de la protection de l’adulte, Berne 2011, N 101; CHK/Steck, Art. 443 ZGB, N 3 a.M. Bas-
lerKomm Erwachsenenschutz/Auer/Marti, Art. 443 ZGB, N 10, der auch Vorschriften des öffent-
lichen oder privaten Rechts unter Art. 443 Abs. 1 Satz 2 ZGB subsumiert.

33 BaslerKomm Erwachsenenschutz/Auer/Marti, Art. 443 ZGB, N 14, 16 m.w.H.; vgl. aber unten zur 
Motion Aubert 4. d).

34 Vgl. Art. 321 Ziff. 2 StGB.
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Wer nun aufgrund von Art. 443 Abs. 1 ZGB ein Melderecht hat oder vom Be-
rufsgeheimnis entbunden wurde, ist nicht automatisch verpflichtet, eine Meldung an 
die KESB zu erstatten. Vielmehr liegt es in seinem bzw. ihrem pflichtgemässen Er-
messen, ob eine Meldung an die Behörde ergeht.35 Im Einzelfall sind im Rahmen ei-
ner umfassenden Güterabwägung die Interessen am Geheimnisschutz (Amtsgeheim-
nis, kantonalrechtliche Schweigepflicht etc.) mit den Interessen, eine Meldung zu 
erstatten, gegeneinander abzuwägen. 

4. Die Meldepflicht nach Art. 443 Abs. 2 ZGB

Art. 443 Abs. 2 ZGB sieht vor, dass Personen in amtlicher Tätigkeit eine Mel-
dung an die KESB erstatten müssen, wenn eine Person hilfsbedürftig erscheint. Zu-
sätzlich können die Kantone weitere Meldepflichten vorsehen. Damit werden die bis-
herigen Meldepflichten im Vormundschaftsrecht36 durch eine allgemeine Meldepflicht 
ersetzt bzw. die bestehenden Meldepflichten37 durch Art. 443 Abs. 2 ZGB ergänzt.

a) «in amtlicher Tätigkeit»

Der Begriff der amtlichen Tätigkeit ist gemäss der Botschaft weit auszulegen. 
Darunter fällt die «Tätigkeit jeder Person, die öffentlich-rechtliche Befugnisse aus-
übt, auch wenn sie zum Gemeinwesen nicht in einem Beamten- oder Angestellten-
verhältnis steht».38 Es geht somit im Kern um Träger bzw. Trägerinnen öffentlich-
rechtlicher Aufgaben, unabhängig der organisatorischen Ausgestaltung im Einzelfall 
und damit unabhängig davon, ob es sich um ausgelagerte oder privatisierte Dienste 
bzw. Teile der Zentralverwaltung handelt.39 Meldepflichtig sind somit sämtliche Per-
sonen, die dem Gemeinwesen obliegende öffentlich-rechtliche Aufgaben erfüllen.40 
Zudem muss die Wahrnehmung, dass jemand schutzbedürftig erscheint, der melde-
pflichtigen Person in amtlicher Tätigkeit und somit nicht als Privatperson zur Kennt-
nis gelangen.41 Wer aber eine entsprechende Situation als Privatperson wahrnimmt, 
hat ein Melderecht gemäss Art. 443 Abs. 1 ZGB.42 Der Meldepflicht gemäss Art. 443 

35 BaslerKomm Strafrecht/Oberholzer, Art. 321 StGB, N 20; vgl. BaslerKomm Erwachsenenschutz/
Auer/Marti, Art. 443 ZGB, N 12 m.w.H.

36 Art. 368 Abs. 2, Art. 369 Abs. 2, Art. 371 Abs. 2 geltendes ZGB.
37 Insbesondere Art. 75, 302 StPO, Art. 69 Abs. 2 ZPO, Art. 397a OR.
38 Botschaft Erwachsenenschutz (Fn. 32), 7001, 7076.
39 Vgl. ausführlich: BaslerKomm Erwachsenenschutz/Auer/Marti, Art. 443 ZGB, N 20 m.w.H.
40 Schmid, Erwachsenenschutz-Kommentar, Zürich 2010, Art. 443 ZGB, N 6; Rosch (Fn. 14), Art. 443 

ZGB, N 6; vgl. im Strafrecht: Stratenwerth/Bommer (Fn. 31), § 57 N 5: «Erfüllung einer dem Ge-
meinwesen zukommenden öffentlich-rechtlichen Aufgabe».

41 BaslerKomm Erwachsenenschutz/Auer/Marti, Art. 443 ZGB, N 20.
42 Rosch (Fn. 14),  Art. 443 ZGB, N 6.
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Abs. 2 ZGB unterstehen unter anderem Mandatsträger bzw. -trägerinnen,43 Mitglie-
der von anderen KESB, Schulbehörden, Lehrpersonen, Amtsärzte und -ärztinnen, 
Ärzte bzw. Ärztinnen,44 die zuständig sind für eine fürsorgerische Unterbringung 
etc. 

In Bezug auf sog. freiwillige soziale Dienstleistungserbringer ist im Einzelfall 
zu prüfen, ob sie dem Gemeinwesen obliegende öffentlich-rechtliche Aufgaben er-
füllen. Diese Prüfung betrifft gerade auch traditionell privatrechtlich organisierte 
Dienstleistungsorganisationen, wie Pro Infirmis, Pro Senectute, Krebsliga etc. Es 
geht um die Frage, ob der Staat eine bestimmte (Vollzugs-)Aufgabe einer Organisa-
tion übertragen hat, m.a.W. um die Beleihung an Private.45 Für die Sozialberatung 
der Pro Infirmis sieht dies z.B. wie folgt aus: Der Bund unterstützt gemäss Art. 112c 
Abs. 2 BV gesamtschweizerische Bestrebungen zu Gunsten Behinderter und Betag-
ter. Dementsprechend gewährt er gemäss Art. 74 IVG sprachregional oder national 
tätigen gemeinnützigen Organisationen Beiträge an die Kosten der Durchführung 
bestimmter Aufgaben, u.a. der Beratung invalider Menschen. Die Pro Infirmis er-
hält m.a.W. finanzielle Leistungen, wenn sie Beratungsangebote wahrnimmt. Eine 
Subventionierung alleine vermag aber keine Erfüllung einer dem Gemeinwesen ob-
liegenden öffentlich-rechtlichen Aufgabe zu begründen. Deshalb unterstehen die So-
zialberater bzw. -beraterinnen der Pro Infirmis nicht der Meldepflicht gemäss Art. 443 
ZGB, sie handeln nicht in amtlicher Tätigkeit. 

Anders könnte es je nach kantonalem Gesetz bei Spitex-Diensten aussehen. Hier 
umschreibt die BV in Art. 112c Abs. 1 BV eine kantonale Aufgabe. Die Kantone ha-
ben sodann verpflichtend für ein entsprechendes Angebot besorgt zu sein. Es besteht 
hier in der Regel eine Steuerungsbeziehung in Bezug auf Betreuungsaufgaben zwi-
schen Staat und zumeist privaten Spitex-Dienstleistungen, weshalb regelmässig von 
einer «amtlichen Tätigkeit» im Sinne des Art. 443 ZGB auszugehen ist.46

b) Koordination mit anderen Schweigepflichten

Wer amtliche Tätigkeiten erfüllt, kann aber zusätzlich Träger bzw. Trägerin ei-
ner (besonderen) Schweigepflicht sein, wie z.B. des Berufsgeheimnisses gemäss 
Art. 321 StGB, des Amtsgeheimnisses gemäss Art. 320 StGB, der Schweigepflicht 

43 Damit gehören auch die privaten Mandatsträger und Mandatsträgerinnen dazu, welche bisher auf-
grund der herrschenden Lehre und Rechtsprechung nicht unter die Legaldefinition von Art. 110 
Ziff. 3 StGB subsumiert wurden und somit nicht Träger und Trägerinnen des Amtsgeheimnisses 
waren (vgl. BaslerKomm Strafrecht/Oberholzer, Art. 320 StGB, N 6, BaslerKomm Erwachsenen-
schutz/Auer/Marti, Art. 443 ZGB, N 24 m.w.H., Rosch (Fn. 3), 63, FN 178; Rosch (Fn 14),  Art. 443 
ZGB, N 6.

44 Siehe aber sogleich zur Koordination mit anderen Schweigepflichten: 4. b).
45 Vgl. Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6. Aufl., Zürich/St. Gallen 2010, 

N 1512 ff.
46 Ebenso: Waldmann/Oeschger (Fn. 8), 790 f.
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im Rahmen der Opferhilfe gemäss Art. 11 Abs. 1 OHG oder kantonaler Schweige-
pflichten in Spezialgesetzen (Sozialhilfe, Personalrecht etc.). In Bezug auf das Amts-
geheimnis gemäss Art. 320 StGB gilt Folgendes: Die offene Umschreibung der  
Adressaten bzw. Adressatinnen der Meldepflicht hat zur Folge, dass sich der Adres-
satenkreis von Art. 443 Abs. 2 ZGB nicht mit demjenigen des Amtsgeheimnisses 
deckt. So unterstehen nach herrschender Lehre und Rechtsprechung insb. Personen, 
die auf privater Basis öffentliche Aufgaben wahrnehmen, nicht dem Amtsgeheim-
nis.47 Dementsprechend kann Art. 443 Abs. 2 ZGB auch nicht als Spezialnorm zum 
Amtsgeheimnis verstanden werden. Soweit eine Person aber zugleich dem Amtsge-
heimnis untersteht, ist ihr Handeln in aller Regel gemäss Art. 14 StGB gerechtfer-
tigt, wenn sie eine Meldung aufgrund von Art. 443 Abs. 2 ZGB vornimmt.48 Art. 14 
StGB stellt zudem lediglich einen Rechtfertigungsgrund dar, womit weiterhin der 
Tatbestand der Amtsgeheimnisverletzung erfüllt ist. Damit könnte man argumentie-
ren, dass eine Meldepflicht und eine entsprechende Schweigepflicht miteinander kol-
lidieren. Wenn sich die Person aber für eine Meldepflicht entscheidet, handelt diese 
aber nicht rechtswidrig. Damit stünden Schweigepflicht und Meldepflicht auf dersel-
ben Stufe und müssten gegeneinander abgewogen werden, was einer Pflichtenkolli-
sion nahekommt.49 

Demgegenüber war es wohl das Bestreben des Gesetzgebers, mit der allgemei-
nen Meldepflicht das allgemeine Amtsgeheimnis zu durchbrechen.50 Diese Wertung 
dürfte nicht nur für das allgemeine Amtsgeheimnis gemäss Art. 320 StGB, sondern 
auch für allgemeine kantonale Schweigepflichten gelten.51 Gleiches gilt für Personen, 
die ausschliesslich einer berufsethischen Schweigepflicht unterstehen. Anders aber 
ist die Ausgangslage dort, wo eine besondere Schweigepflicht vorliegt, wie das Be-
rufsgeheimnis, die Schweigepflicht gemäss Art. 11 Abs. 1 OHG, die Schweigepflicht 
gemäss Art.  33 ATSG52 oder das Kindes- und Erwachsenenschutzgeheimnis53.54 

47 BaslerKomm Strafrecht/Oberholzer, Art. 320 StGB, N 5.
48 Rosch (Fn 14), Art. 443 ZGB, N 7, 4; zum selben Ergebnis kommt de facto: BaslerKomm Erwach-

senenschutz/Auer/Marti, Art. 443 ZGB, N 23, der Art. 443 Abs. 2 ZGB grundsätzlich vorgehen 
lässt.

49 Vgl. hierzu auch Art. 166 Abs. 1 lit. b ZPO, wonach z.T. Träger/innen des Berufsgeheimnisses trotz 
Anzeigepflicht die Möglichkeit haben, glaubhaft zu machen, dass das Geheimhaltungsinteresse das 
Interesse an der Wahrheitsfindung überwiegt. Es obliegt aber hier dem Gericht und nicht dem/der 
Träger/in, die Abwägung vorzunehmen.

50 So auch BaslerKomm Erwachsenenschutz/Auer/Marti, Art. 443 ZGB, N 23; BaslerKomm StPO/
Saxer, Art. 75 StPO, N 5; Orell Füssli Kommentar ZGB/Fassbind, Art. 443 ZGB, N 3; Rosch 
(Fn. 14), Art. 443 ZGB, N 4, 7.

51 Vgl. Rosch (Fn. 14),  Art. 443 ZGB, N 8.
52 Gächter/Egli, Jusletter 6.9.2012, N 239.
53 Vgl. Art. 451 ZGB, N 1 i.f.
54 Dies entspricht auch der Wertung diverser Datenschutzgesetze, wo der Datenaustausch an be-

sonderen Schweigepflichten seine Grenze findet, z.B. § 9 f. DSG-LU, § 8 DSG-BL, Art. 14 Abs. 2 
DSG-BE.
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Durch diese besonderen Schweigepflichten kann die Meldepflicht gemäss Art. 443 
Abs. 2 ZGB eingeschränkt werden.55 Es ist aber auch hier im Einzelfall zu prüfen, 
ob die besondere Schweigepflicht der Meldepflicht gemäss Art. 443 Abs. 2 ZGB vor-
geht.56 Zunächst einmal kann das Gesetz selber eine Lösung vorsehen, wie z.B. beim 
Berufsgeheimnis in Art. 321 Ziff. 2 und Ziff. 3 StGB. Danach ist mittels Auslegung 
zu bestimmen, welche Norm vorgeht bzw. ob eine Lücke im Gesetz vorhanden ist, 
damit Normenkollisionen abgewendet werden können. Hier ist insbesondere auch zu 
prüfen, ob Bundesrecht kantonalem Recht vorgeht oder ob eine Norm eine speziel-
lere Regelung beinhaltet. Findet sich keine Lösung durch Auslegung, gelten die Re-
geln der Pflichtenkollision. Es sind somit die beiden kollidierenden Normen im Rah-
men einer umfassenden Interessenabwägung gegeneinander abzuwägen. Es gilt 
derjenigen Pflicht nachzukommen, die insb. in Bezug auf den Rang des Rechtsgutes, 
die Schwere des Eingriffs und die Grösse der Gefahr als gewichtigere Pflicht einge-
stuft wird.57 Dementsprechend58 beschränken das Berufsgeheimnis gemäss Art. 321 
StGB59 und die Schweigepflicht gemäss Art. 11 Abs. 1 OHG die Meldepflicht gemäss 
Art. 443 ZGB. Anders dürften Personen, die unter die Schweigepflicht gemäss Art. 33 
ATSG fallen, trotzdem verpflichtet sein, eine Meldung gemäss Art. 443 ZGB an die 
KESB zu machen.

c) Eine Person, die hilfsbedürftig erscheint

Wie bereits oben aufgezeigt, bedarf es für die Meldepflicht der Wahrnehmung 
einer rechtserheblichen Tatsache. Eine Person muss als hilfsbedürftig erscheinen. 
Das heisst wie erwähnt, dass die unter Meldepflicht stehende Person nicht nachwei-
sen muss, ob eine Person tatsächlich hilfsbedürftig ist. Bestehen Anzeichen für eine 
konkrete Hilfsbedürftigkeit, so ist die Person zur Meldung verpflichtet. Es ist aber 
Aufgabe der unter Meldepflicht stehenden Person, zu ermitteln, ob die Person effek-
tiv auch derart schutzbedürftig erscheint, dass die KESB tätig werden muss.60 Soweit 
beispielsweise im Rahmen der Sozialhilfe eine Sozialarbeiterin erkennt, dass ein al-
leinerziehender Vater seine Kinder vernachlässigt, die Sozialarbeiterin aber aufgrund 
ihrer Interventionen davon ausgehen darf, dass diese Kindeswohlgefährdung beho-
ben werden kann, gibt es keinen Anlass für eine Meldung an die KESB. Gleiches gilt 

55 So für das Berufsgeheimnis: BaslerKomm Erwachsenenschutz/Auer/Marti, Art. 443 ZGB, N 25; 
a.M. Orell Füssli Kommentar ZGB/Fassbind, Art. 443 ZGB, N 3.

56 Es geht somit um eine inhaltliche Prüfung, ob eine besondere Schweigepflicht im Einzelfall der Mel-
depflicht vorgeht. Hintergrund davon ist, dass die Subsumtion von Schweigepflichten unter den Be-
griff der «besonderen Schweigepflichten» deklaratorischer Natur ist.

57 Rosch (Fn. 3), 70, 121 ff., 124 ff., Rosch (Fn. 14), Art. 443 ZGB, N 7.
58 Eine genaue Auslegung dieser Normen würde den Rahmen dieses Aufsatzes sprengen.
59 Vgl. Fn. 55.
60 Vgl. auch die ähnliche Formulierung bei CHK/Steck, Art. 443 ZGB, N 4.

08_FamPra_04_2012_Beitrag_Rosch_neu.indd   1030 31.10.12   16:45



Melderechte, Melde- und Mitwirkungspflichten, AmtshilfeFamPra.ch 4/2012

1031

für den Fall einer Lehrperson, welche feststellt, dass eine Schülerin Essstörungen hat 
und sich Selbstverletzungen zufügt. Es ist ausreichend, dass hier allenfalls der Schul-
psychologische Dienst oder weitere Beratungsstellen in Absprache mit den Eltern 
eingeschaltet werden, welche die Kindeswohlgefährdungen angehen. Die Auslegung, 
inwiefern eine Person schutzbedürftig erscheint, obliegt somit der meldenden Fach-
person.61 Damit trägt der Gesetzgeber auch dem Dilemma Rechnung, dass Melde-
pflichten sich im Einzelfall kontraproduktiv auswirken können.62 

d) Chance und Herausforderung der Motion Aubert 

Die per 1. Januar 2013 in Kraft tretende Meldepflicht gemäss Art. 443 Abs. 2 
ZGB wird zurzeit aufgrund einer Motion bereits revidiert. Hintergrund ist die im 
Dezember 2008 eingereichte Motion von Josiane Aubert «Schutz des Kindes vor 
Misshandlung und sexuellem Missbrauch».63 Aufgrund eines Vorschlages des Bun-
desrates wurde die Motion modifiziert dem Bundesrat überwiesen mit dem Auftrag, 
eine allgemeine Meldepflicht gegenüber der Kindesschutzbehörde mit gewissen klar 
umschriebenen Ausnahmen in allen Schweizer Kantonen einzuführen. Ausgehend 
vom oben erwähnten Dilemma zwischen Vertrauensverhältnis und Meldepflicht er-
möglicht die Motion eine einheitliche Regelung auf Bundesebene. Sinnvollerweise 
dürfte aber die Regelung nicht starre Meldepflichten vorsehen, sondern vielmehr 
wiederum dem Meldenden die sich widerstreitenden Interessen im Einzelfall zur Ab-
wägung bzw. zur Auslegung überlassen. Wünschenswert wäre eine Regelung, welche 
alle unter einem strafrechtlich und bzw. oder berufsethisch geschützten Berufsge-
heimnis stehenden Personen ermächtigt, nach einer Interessenabwägung im Einzel-
fall Meldung erstatten zu können, ohne sich vorgängig vom Berufs- und bzw. oder 
Amts geheimnis entbinden zu müssen.64 Gleichzeitig wäre zu prüfen, ob nicht die im 
Rahmen von Art. 302 Abs. 2 StPO bestehende Möglichkeit, auf Bundesebene An-
zeigepflichten zu statuieren, genutzt werden könnte. Es wäre die Chance, die Anzei-
gepflicht von Behörden und Mandatsträger bzw. -trägerinnen an die Strafverfolgungs-
behörden auf Bundesebene klar und abschliessend zu regeln. 

Gemäss Auskunft des Bundesamtes für Justiz ist ein erster Entwurf nicht vor 
Ende 2012 zu erwarten. 

61 Rosch (Fn. 14), Art. 443 ZGB, N 7; vgl. demgegenüber enger BaslerKomm Erwachsenenschutz/
Auer/Marti, Art. 443 ZGB, N 22.

62 Vgl. oben 1.
63 Motion 08.3790, AmtlBull StR 2010, 1025.
64 Rosch (Fn. 14), Art. 443 ZGB, N 1; vgl. auch für die ZPO im Rahmen von Art. 166 Abs. 1 lit. b 

ZPO die Ausführungen bei Bracher, Mitwirkungspflichten und Verweigerungsrechte Dritter bei 
der Beweiserhebung im Zivilprozess, Basel 2010, 161 f.
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5. Melderechte bzw. Meldepflichten in den kantonalen Ausführungs-
bestimmungen

Zu guter Letzt ermöglicht Art. 443 Abs. 2 ZGB, dass die Kantone weitere Mel-
depflichten vorsehen können. Die Meldepflicht gemäss Art. 443 Abs. 2 1. Satz ist als 
Mindestvorschrift zu verstehen.65 Damit dürften kantonale Meldepflichten aufgrund 
der derogatorischen Kraft des Bundesrechts (Art. 49 Abs. 1 BV) dem Sinn und Zweck 
von Art. 443 ZGB nicht entgegenstehen.66 Die rechtsanwendende Instanz hat sich an 
die Wertungen des Bundesgesetzgebers zu halten. Wenn Anzeigepflichten somit als 
unverhältnismässig erscheinen, kann und muss sich die betroffene Person darüber 
hinwegsetzen.67 Die Wertentscheidung des Gesetzgebers im Sinne eines austarierten 
Systems der Berücksichtigung der entsprechenden Interessen im Einzelfall ist für 
kantonale Bestimmungen verbindlich. Die Kantone können somit insbesondere an-
dere Personen unter die Meldepflicht stellen.68 Das haben die Kantone durchaus auch 
getan, wie die nachfolgende Liste aufzeigt:

Übersicht Meldepflichten und Melderechte an die KESB (Ausführungs-
bestimmungen zum KESR, inkl. kantonalen Schulrechts)

AG

Meldepflicht Keine zusätzliche im Einführungserlass KESR

Melderecht Kein zusätzliches im Einführungserlass KESR

 § 37 Schulgesetz:
 2 Bei vorsätzlichem unentschuldigtem Fernhalten des Kinds von der Schule bis höchs-

tens drei Schultage werden die Eltern beziehungsweise Pflegeeltern von der Schulpflege 
gemahnt und im Wiederholungsfall mit einer Busse bestraft.

 3 Wenn das Fernhalten gemäss Absatz 2 länger als drei Schultage dauert, erstattet die 
Schulpflege von Amtes wegen Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft für die Bezirke 
und nötigenfalls Meldung an die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde gemäss 
Art. 307 ff. des Schweizerischen Zivilgesetzbuchs vom 10. Dezember 1907. Die Eltern 
beziehungsweise Pflegeeltern sind mit einer Busse von mindestens Fr. 600.– bis höchs-
tens Fr. 1000.–, im Wiederholungsfall mit einer Busse von mindestens Fr. 1000.– bis 
höchstens Fr. 2000.–, zu bestrafen.

65 Botschaft Erwachsenenschutz (Fn. 32), 7001, 7076.
66 Rosch (Fn. 14), Art. 443 ZGB, N 8.
67 BaslerKomm Erwachsenenschutz/Geiser, Art. 451 ZGB, N 20 m.w.H.; Rosch (Fn. 14),  Art. 451 

ZGB, N 3.
68 Botschaft Erwachsenenschutz (Fn. 32), 7001, 7076.
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AI

Meldepflicht Art. 21 Einführungserlass KESR
 1 Erfahren Behördenmitglieder, Beamte und Angestellte des Kantons, der Bezirke und 

der Gemeinden sowie Ärzte in ihrer beruflichen Tätigkeit, dass eine Person hilfsbedürf-
tig erscheint, sind sie gegenüber der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde melde-
pflichtig (Art. 443 Abs. 2 ZGB).

 2 Sie sind im Rahmen der gesetzlichen Meldepflicht vom Amts- oder Berufsgeheimnis 
befreit.

 Art. 27 Schulgesetz
 Massnahmen
 3 Vorbehalten bleibt der Besuch einer besonderen Unterrichts- und Betreuungsstätte. In 

diesem Fall benachrichtigt der Schulrat die Vormundschaftsbehörde. Diese verfügt, ob 
der Schüler nach den Vorschriften des ZGB über den Kindesschutz und die fürsorgeri-
sche Freiheitsentziehung in besondere Unterrichts- und Betreuungsstätten eintreten 
muss. Der Besuch einer solchen Stätte wird an die Schulpflicht angerechnet.

 Art. 51b Schulgesetz betr. Sonderschulplatzierung:
 4 Bei Internatsplatzierungen wird mit der Kostengutsprache der Platzierungsbedarf fest-

gestellt. Veranlassen die Erziehungsberechtigten keine entsprechende Platzierung, wird 
die Vormundschaftsbehörde informiert.

 Art. 7 Schulverordnung: 
 1 Der Schulrat kann als Disziplinarmassnahmen verfügen:
 e) Ausschluss von der Schule mit Benachrichtigung der Vormundschaftsbehörde.

Melderecht Kein zusätzliches im Einführungserlass KESR

AR

Meldepflicht Art. 48 Meldepflicht/Einführungserlass KESR
 1 Wer in amtlicher Tätigkeit von der Hilfsbedürftigkeit einer Person Kenntnis erhält, ist 

verpflichtet, der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde Meldung zu erstatten (Art. 443 
Abs. 2 ZGB). Darüber hinaus meldepflichtig sind Schulleitungen und Lehrpersonen pri-
vater Bildungseinrichtungen sowie Gesundheitsfachpersonen, die in Ausübung ihrer be-
ruflichen Tätigkeit von der Hilfsbedürftigkeit einer Person Kenntnis erhalten. 

 Art. 26 Schulverordnung
 2 Bei wiederholten Verstössen können in Anwendung von Art. 22 Abs. 3 Schulgesetz 

Disziplinarmassnahmen und weitergehende Massnahmen getroffen werden, und zwar:
 d) Anordnung erzieherischer oder therapeutischer schulbegleitender Massnahmen durch 

die Schulkommission nach vorgängiger schriftlicher Verwarnung. Sind die Erziehungs-
berechtigten mit den Massnahmen nicht einverstanden, werden die Vormundschaftsbe-
hörden informiert;

 e) Antragstellung durch die Schulkommission an die Vormundschaftsbehörde oder Ju-
gendanwaltschaft für entsprechende Massnahmen. 

Melderecht Kein zusätzliches im Einführungserlass KESR
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BE

Meldepflicht Keine zusätzliche im Einführungserlass KESR

Melderecht Kein zusätzliches im Einführungserlass KESR 

 Art. 29 Abs. 2 VSG-BE: Mängel in Erziehung und Pflege
 2 Nötigenfalls benachrichtigt die Schulkommission die Kindes- und Erwachsenenschutz-

behörde. Zum Schutz des Kindes kann in Ausnahmefällen die Benachrichtigung der Kin-
des- und Erwachsenenschutzbehörde ohne vorgängige Information der Eltern erfolgen.

BL

Meldepflicht § 67 Melderechte und -pflichten/Einführungserlass KESR
 2 Personen, die in amtlicher Tätigkeit Kenntnis erhalten von einer hilfsbedürftig erschei-

nenden volljährigen oder minderjährigen Person, sind zur Meldung an die Kindes- und 
Erwachsenenschutzbehörde verpflichtet.

 § 19a Bildungsgesetz:
 1 Personen, die in einem Anstellungs- oder Auftragsverhältnis an Privatschulen tätig 

sind, sind zur Meldung an die Kindesschutzbehörde verpflichtet, wenn sie in ihrer be-
ruflichen Tätigkeit Kenntnis erhalten von Schülerinnen und Schülern, die in ihrem Wohl 
gefährdet sind und für deren Schutz ein behördliches Einschreiten erforderlich erscheint.

 2 Verstösse gegen die Meldepflicht gemäss Absatz 1 werden mit Busse bestraft.

 § 72 Verordnung Kindergarten/Primarschule/§ 53 Verordnung Sekundarschule
 Die Schulleitung kann folgende Massnahmen ergreifen:
 d. Androhung des Antrages an den Schulrat auf Schulausschluss bis zu acht Wochen für 

Schülerinnen und Schüler der Primarschule mit gleichzeitiger Information der Vormund-
schaftsbehörde.

Melderecht § 67 Melderechte und -pflichten/ Einführungserlass KESR
 1  Jede Person kann der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde Meldung erstatten, 

wenn eine volljährige oder minderjährige Person hilfsbedürftig erscheint. Vorbehalten 
bleiben die Bestimmungen über das Berufsgeheimnis.

BS*

Meldepflicht § 6 Einführungserlass KESR:
 Personen, die in amtlicher Tätigkeit von einer schutzbedürftigen Person erfahren, ha-

ben der KESB Meldung zu erstatten. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von subventio-
nierten Betrieben und Institutionen, die im Bereich des Kindes- und Erwachsenenschut-
zes tätig sind, unterstehen ebenfalls der Meldepflicht. 

 § 146 Schulgesetz Anzeigepflicht
 1 Schulleitung, Lehrerinnen und Lehrer sind verpflichtet, die Vormundschaftsbehörden 

zu benachrichtigen, wenn Missstände zu ihrer Kenntnis kommen, die ein Einschreiten 
zum Zwecke des Kinderschutzes oder der Jugendfürsorge erheischen.

 § 61 Schulgesetz:
 3 In dringenden Fällen ist die Schulleitung berechtigt, vorsorglich von sich aus die aus-

zuweisende Schülerin oder den auszuweisenden Schüler, unter schriftlicher Meldung an 
die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde und die Volksschulleitung bzw. die Schul-
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kommission bzw. die zuständige Stelle der Gemeinden, vorläufig vom Schulbesuch aus-
zuschliessen.

Melderecht Kein zusätzliches im Einführungserlass KESR

FR

Meldepflicht/ Art. 1 Einführungserlass KESR:
Melderecht 3 In Ergänzung von Artikel 443 Abs. 2 ZGB kann der Staatsrat die Pflicht zur Meldung 

an die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde erweitern. Er kann überdies die betrof-
fenen Personen vom Berufsgeheimnis befreien, damit sie der Behörde Meldung machen 
können. Des Weiteren koordiniert er die Melderechte und -pflichten im Sinne der Ge-
setzgebung über den Erwachsenen- und Kindesschutz mit dem Melderecht gemäss der 
Gesetzgebung über die Betäubungsmittel.

GE*

Meldepflicht Art. 34 LaCC: Requête et signalement de la situation d’un adulte ayant besoin d’aide
 1 Le droit et l’obligation d’aviser le Tribunal de protection de la situation d’un adulte 

ayant besoin d’aide sont définis à l’article 443 du code civil.
 2 Le signalement ou la requête doit être adressé au Tribunal de protection par écrit ou 

par voie électronique à l’adresse de la juridiction et comprendre le nom, le prénom et 
l’adresse de leur auteur.

 3 Le Tribunal de protection n’entre pas en matière sur les signalements et requêtes ano-
nymes, abusifs ou manifestement mal fondés.

 Art. 35 LaCC: Signalement d’un mineur en danger dans son développement
 2 Toute personne qui, dans le cadre de l’exercice d’une profession, d’une charge ou d’une 

fonction en relation avec les mineurs, qu’elle soit exercée à titre principal, accessoire ou 
auxiliaire, a connaissance d’une situation d’un mineur dont le développement est me-
nacé, doit la signaler au service de protection des mineurs. Les obligations relatives à la 
levée du secret professionnel par l’instance compétente demeurent réservées.

 3 Sont notamment astreints à l’obligation de faire un signalement auprès du service de 
protection des mineurs, les membres des autorités scolaires et ecclésiastiques, les pro-
fessionnels de la santé, les membres du corps enseignant, les intervenants dans le do-
maine du sport et des activités de loisirs, les employés des communes, les fonctionnaires 
de police, les travailleurs sociaux, les éducateurs, les psychologues actifs en milieu sco-
laire et éducatif, les psychomotriciens et les logopédistes.

 4 Les personnes astreintes à l’obligation de signaler une situation de mineur sont répu-
tées avoir satisfait à cette obligation par le signalement au service de protection des mi-
neurs.

 5 Le signalement au service de protection des mineurs comprend le nom, le prénom et 
l’adresse du signalant. Les personnes astreintes à l’obligation de faire un signalement au 
sens des alinéas 2 et 3 l’adressent par voie écrite ou électronique.

 6 Le service de protection des mineurs n’entre pas en matière sur les signalements et re-
quêtes anonymes, abusifs, ou manifestement mal fondés.

 7 Si des mesures de protection de l’enfant s’avèrent nécessaires, le service de protection 
des mineurs saisit le Tribunal de protection. Demeurent réservées ses interventions dans 
les cas de péril.

 8 L’application de l’article 79, alinéa 2, de la présente loi demeure réservée.
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Melderecht Art. 34 LaCC: Requête et signalement de la situation d’un adulte ayant besoin d’aide
 1 Le droit et l’obligation d’aviser le Tribunal de protection de la situation d’un adulte 

ayant besoin d’aide sont définis à l’article 443 du code civil.
 2 Le signalement ou la requête doit être adressé au Tribunal de protection par écrit ou 

par voie électronique à l’adresse de la juridiction et comprendre le nom, le prénom et 
l’adresse de leur auteur.

 3 Le Tribunal de protection n’entre pas en matière sur les signalements et requêtes ano-
nymes, abusifs ou manifestement mal fondés.

 Art. 35 LaCC: Signalement d’un mineur en danger dans son développement
 1 Toute personne peut signaler au service de protection des mineurs la situation d’un en-

fant en danger dans son développement.

GL

Meldepflicht Art. 69 EG ZGB
 Die Meldepflicht gemäss Artikel 443 Absatz 2 ZGB obliegt auch den Verwandten in ge-

rader Linie wie auch in Seitenlinie ersten und zweiten Grades.

 Art. 53 Bildungsgesetz
 1 Erscheint ein Kind in seinem leiblichen oder geistig-seelischen Wohl gefährdet oder ist 

es verwahrlost, so sind die Schulorgane verpflichtet, die zu seinem Schutz notwendigen 
sozialen Vorkehrungen einzuleiten. Die Schulorgane arbeiten dabei mit den gemäss So-
zialhilfegesetz zuständigen Stellen zusammen.

 2 Falls dies im Interesse des Kindes angezeigt erscheint, muss die Schulkommission der 
Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde Meldung erstatten.

Melderecht Kein zusätzliches im Einführungserlass KESR

 Art. 45 Bildungsgesetz
 4 Sind die ausgeschlossenen Lernenden noch schulpflichtig, sorgt die Schulkommission 

dafür, dass die Schulpflicht an einem geeigneten Ort erfüllt werden kann. Im letzten Jahr 
der Schulpflicht kann die Schulkommission stattdessen für die Vermittlung einer Ar-
beitsstelle besorgt sein, wenn dies den Interessen des oder der Lernenden besser ent-
spricht. Die Schulkommission teilt ihre Entscheide dem Departement in jedem Fall mit; 
den zuständigen Stellen in der Sozial- und Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde je-
weils dann, wenn dies angezeigt erscheint.

GR

Meldepflicht Art. 61 Einführungserlass KESR
 1 Fachpersonen aus den Bereichen Medizin, Pflege, Bildung, Erziehung, Betreuung, So-

zialberatung und Religion, die in Ausübung ihres Berufes von einer akuten Fremd- oder 
Eigengefährdung eines Kindes oder einer erwachsenen Person Kenntnis erhalten, sind 
zur Meldung dieser Gefährdung verpflichtet.

 Art. 14 Schulgesetz:
 Schülerinnen und Schüler, welche trotz Mahnung und Orientierung der Erziehungsbe-

rechtigten den Unterricht oder das Unterrichtsklima dauernd belasten, können durch 
Schulratsbeschluss aufgrund eines schriftlichen Berichtes des zuständigen Schulinspek-
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torates und des Schulpsychologischen Dienstes und unter Meldung an die Kindesschutz-
behörde vom Unterricht ausgeschlossen werden.

Melderecht Kein zusätzliches im Einführungserlass KESR

JU

Meldepflicht Kein zusätzliches im Einführungserlass KESR

 Art. 26 EG ZGB:
 Le droit d’aviser l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte ou l’obligation de 

l’informer d’une situation dans laquelle un enfant est victime de mauvais traitement, ne 
reçoit pas les soins ou l’attention commandés par les circonstances, ou dont les intérêts 
ne sont pas sauvegardés de manière adéquate, se règle conformément aux articles 12 et 
13 de la loi sur la politique de la jeunesse.

 Art. 13 Loi sur la politique de la jeunesse
 1 Tout agent public cantonal ou communal qui acquiert connaissance, dans l’exercice de 

ses fonctions, qu’un enfant est victime de mauvais traitements, de quelque nature que ce 
soit, ou ne reçoit pas les soins et l’attention commandés par les circonstances, est tenu 
d’en informer l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte ou son supérieur hiérar-
chique à l’intention de cette dernière. 

 2 La même obligation incombe à toute personne qui, à titre professionnel, a des contacts 
réguliers avec des enfants. Dans les institutions, l’obligation de signaler échoit à la di-
rection, au responsable ou au personnel désigné à cet effet.

 3 L’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte avise, s’il y a lieu, les autorités de ju-
stice pénale.

 4 Demeurent réservées les règles fédérales et cantonales en matière d’aide aux victimes 
d’infraction.

 Art. 77 Loi scolaire
 2 Si les parents n’y remédient pas eux-mêmes ou sont hors d’état de le faire, les ensei-

gnants et les autorités scolaires dénoncent à l’autorité de protection de l’enfant et de 
l’adulte les menaces qui pèsent sur le développement et la santé des élèves.

Melderecht Kein zusätzliches im Einführungserlass KESR

 Art. 12 Loi de la politique de la jeunesse
 Toute personne qui constate ou dispose d’éléments fondés pour présumer qu’un enfant 

est victime de mauvais traitements, de quelque nature que ce soit, ou ne reçoit pas les 
soins et l’attention commandés par les circonstances, a le droit d’en informer l’autorité 
tutélaire.

LU

Meldepflicht § 46 Meldungen und Auskünfte/Einführungserlass KESR
 2 Mitarbeitende des Kantons, der Gemeinden und privater Institutionen in den Berei-

chen Bildung, Betreuung und Pflege, die in Ausübung ihres Berufes von der Hilfsbe-
dürftigkeit einer erwachsenen Person oder eines Kindes Kenntnis erhalten, sind zur Mel-
dung und Auskunft verpflichtet.

 3 Vorbehalten bleiben die Bestimmungen über das Berufsgeheimnis.
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 § 18 Volksschulbildungsverordnung
 3 Der Schulausschluss dauert in der Regel höchstens sechs Schulwochen pro Schuljahr. 

Über einen vollständigen Ausschluss von mehr als zwei Wochen wird die zuständige 
Vormundschaftsbehörde informiert.

Melderecht § 46 Meldungen und Auskünfte/Einführungserlass KESR
 1 Jede Person kann der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde oder der Gemeinde 

Meldung erstatten, wenn eine erwachsene Person oder ein Kind hilfsbedürftig erscheint.
 3 Vorbehalten bleiben die Bestimmungen über das Berufsgeheimnis.

NE*

Meldepflicht Keine zusätzliche im Einführungserlass KESR

Melderecht Kein zusätzliches im Einführungserlass KESR

NW

Meldepflicht Keine zusätzliche im Einführungserlass KESR

 Art. 55 VSG
 1 Verhält sich eine Schülerin oder ein Schüler in einer Weise, dass das eigene Wohl oder 

dasjenige von anderen Personen gefährdet oder der Schulbetrieb schwerwiegend beein-
trächtigt wird, beantragt der Schulrat bei der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde 
die Anordnung von Kindesschutzmassnahmen.

 2 In dringenden Fällen kann der Schulrat unter Mitteilung an die für die Kindesschutz-
massnahmen zuständigen Behörden einen sofortigen Schulausschluss beschliessen und 
vorsorgliche Massnahmen, insbesondere eine Heimeinweisung, beantragen.

 Art. 67 VSG
 1 Für Kinder und Jugendliche im schulpflichtigen Alter wird das Erfordernis einer Son-

derschulung von den Eltern, der Lehrperson und der Schulleitung unter Einbezug der 
Ergebnisse der Abklärungen gemäss Art. 66 gemeinsam festgestellt. Kann keine Eini-
gung erzielt werden, wird das Erfordernis der Förderung in einer Sonderschule durch 
den Schulrat festgestellt.

 2 Kann keine Einigung über die Unterbringung in einem Heim erzielt werden, stellt der 
Schulrat Antrag auf Anordnung der nötigen Kindesschutzmassnahmen.

Melderecht Kein zusätzliches im Einführungserlass KESR

OW

Meldepflicht Art. 22 Melde- und Mitteilungspflichten/Einführungserlass KESR
 1 Neben Personen in amtlicher Tätigkeit sind die Mitarbeitenden von privaten Institu-

tio nen in den Bereichen Bildung, Betreuung und Pflege sowie die Arztpersonen und 
Geistlichen, die in Ausübung ihres Berufes von der Hilfsbedürftigkeit Kenntnis erhal-
ten, zur Meldung verpflichtet. 

 Art. 8 AB zum Kindes- und Adoptionsrecht
 2 Lehrer, Geistliche und Beamte sind zur Anzeige verpflichtet, wenn sie in Ausübung 

ihres Berufes oder Amtes von solchen Pflichtwidrigkeiten Kenntnis erhalten.
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 Art. 21 Bildungsverordnung
 6 Verhalten sich Schülerinnen und Schüler sowie Studierende in einer Weise, dass das 

eigene Wohl oder dasjenige von anderen Personen gefährdet oder der Schulbetrieb 
schwerwiegend beeinträchtigt wird, so beantragt der Schulrat bzw. das zuständige Amt 
bei der Vormundschaftsbehörde die Anordnung von Kindes- oder Jugendschutzmass-
nahmen.

Melderecht Kein zusätzliches im Einführungserlass KESR

 Art. 8 AB zum Kindes- und Adoptionsrecht
 1 Jedermann ist berechtigt, Fälle von Misshandlung, Vernachlässigung oder Verwahrlo-

sung von Kindern dem Einwohnergemeinderat der Wohnsitzgemeinde anzuzeigen.

SG

Meldepflicht Keine zusätzliche im Einführungserlass KESR

 Art. 38 Volksschulgesetz 
 Die Eltern sorgen in Zusammenarbeit mit dem Schulrat für die Sonderschulung.
 Vernachlässigen sie diese Pflicht, so benachrichtigt der Schulrat die Kindes- und Er-

wachsenenschutzbehörde.

 Art. 50 Volksschulgesetz:
 Der Schulrat befreit ein Kind, das durch Unterricht nicht gefördert werden kann, nach 

Anhören der Schulärztin oder des Schularztes von der Schulpflicht.
 Er benachrichtigt die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde.

 Art. 55bis Volksschulgesetz
 Der Schulrat kann mit Zustimmung der zuständigen Stelle des Staates für Schülerinnen 

und Schüler, die von der Schule ausgeschlossen wurden, den Besuch der besonderen Un-
terrichts- und Betreuungsstätte vorsehen. Er benachrichtigt die Kindes- und Erwachse-
nenschutzbehörde. Diese verfügt, ob die Schülerin oder der Schüler nach den Vorschrif-
ten des Schweizerischen Zivilgesetzbuches über den Kindesschutz und die fürsorgerische 
Unterbringung in die besondere Unterrichts- und Betreuungsstätte eintreten muss. Der 
Besuch wird an die Schulpflicht angerechnet.

Melderecht Kein zusätzliches im Einführungserlass KESR

SH

Meldepflicht Keine zusätzliche im Einführungserlass KESR

Melderecht Kein zusätzliches im Einführungserlass KESR

SO

Meldepflicht § 142 Abs. 1 Einführungserlass KESR
 A. Meldepflichten

 Art. 443 ZGB
 1 Wer eine öffentliche Aufgabe wahrnimmt und im Zusammenhang mit dieser Tätigkeit 

von einer hilfsbedürftigen Person erfährt, ist verpflichtet, der Kindes- und Erwachse-
nenschutzbehörde Meldung zu erstatten.
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 § 24ter Abs. 3 Volksschulgesetz:
 3 Der Schulleiter kann folgende Massnahmen ergreifen:
 e)  teilweiser oder vollständiger Ausschluss vom Unterricht während höchstens zwölf 

Wochen pro Schuljahr, mit zwingender Benachrichtigung der Kindesschutzbehörde für 
Schüler, welche durch ihr Verhalten den ordentlichen Schulbetrieb erheblich beeinträch-
tigen oder das eigene Wohl oder dasjenige von anderen Personen schwerwiegend gefähr-
den. Bei einem Schulausschluss ist es gleichzeitig verboten, sich ohne Genehmigung des 
Schulleiters auf dem Schulareal aufzuhalten.

Melderecht Kein zusätzliches im Einführungserlass KESR

SZ

Meldepflicht § 29 Melderecht und Meldepflicht/Einführungserlass KESR
 2 Mitarbeitende des Kantons, der Bezirke und Gemeinden sowie Lehrpersonen und Ärzte, 

die in Ausübung ihres Berufes von der Hilfsbedürftigkeit Kenntnis erhalten, sind zur Mel-
dung verpflichtet, sofern mit anderen Massnahmen keine Abhilfe geschaffen werden kann.

 § 41 Abs. 3 Verordnung über die Volksschule: 
 Die Kindesschutzbehörde ist über Disziplinarmassnahmen gemäss § 39 Abs. 1 Bst. i und 

j zu benachrichtigen. Sie hat im Rahmen des Kindesschutzes entsprechende Abklärun-
gen zu treffen und die nötigen Massnahmen einzuleiten.

Melderecht § 29 Melderecht und Meldepflicht/Einführungserlass KESR
 1 Jede Person ist berechtigt, der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde eine hilfsbe-

dürftige Person zu melden.

TG

Meldepflicht § 47 Melderecht, Anzeigepflicht/Einführungserlass KESR
 (1 Bei einer Gefährdung des Kindeswohls ist jedermann ungeachtet eines allfälligen 

Amts- oder Berufsgeheimnisses berechtigt, dies der Kindes- und Erwachsenenschutz-
behörde zu melden.)

 2 Wer in Ausübung seiner amtlichen Tätigkeit von einer schweren Gefährdung des Kin-
deswohls erfährt, ist zur Meldung an die Kindes und Erwachsenenschutzbehörde ver-
pflichtet.

 § 22 Volksschulgesetz:
 Werden in der Schule Anzeichen dafür festgestellt, dass Erziehungsberechtigte ihre Auf-

gabe vernachlässigen oder damit überfordert sind, informiert die Schulbehörde die Kin-
des- und Erwachsenenschutzbehörde.

 § 13 Sonderschulverordnung
 1 Veranlassen die Erziehungsberechtigten trotz festgestelltem Bedarf für eine Sonder-

schulung in einem Internat keine solche Platzierung, informiert die Schulgemeinde die 
Vormundschaftsbehörde.

Melderecht § 47 Melderecht, Anzeigepflicht/Einführungserlass KESR
 1 Bei einer Gefährdung des Kindeswohls ist jedermann ungeachtet eines allfälligen Amts- 

oder Berufsgeheimnisses berechtigt, dies der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde 
zu melden.

08_FamPra_04_2012_Beitrag_Rosch_neu.indd   1040 31.10.12   16:46



Melderechte, Melde- und Mitwirkungspflichten, AmtshilfeFamPra.ch 4/2012

1041

TI*

Meldepflicht Keine zusätzliche im Einführungserlass KESR

Melderecht Kein zusätzliches im Einführungserlass KESR

UR

Meldepflicht Artikel 25 Meldepflichten/Einführungserlass KESR
 (1 Jede Person kann der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde Meldung erstatten, 

wenn eine Person hilfsbedürftig erscheint. Vorbehalten bleiben die Bestimmungen über 
das Berufsgeheimnis.)

 2 Wer in amtlicher Tätigkeit von einer solchen Person erfährt, ist meldepflichtig. Eben-
falls meldepflichtig sind Schulleiterinnen und Schulleiter, Lehrpersonen sowie Ärztin-
nen und Ärzte, die in Ausübung ihres Berufs von der Hilfsbedürftigkeit von Kindern 
Kenntnis erhalten.

Melderecht Artikel 25 Meldepflichten/Einführungserlass KESR
 1  Jede Person kann der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde Meldung erstatten, 

wenn eine Person hilfsbedürftig erscheint. Vorbehalten bleiben die Bestimmungen über 
das Berufsgeheimnis.

VD*

Meldepflicht Art. 32 Signalement d’une situation d’un mineur ayant besoin d’aide
 1 Toute personne qui, dans le cadre de l’exercice d’une profession, d’une charge ou d’une 

fonction en relation avec les mineurs, qu’elle soit exercée à titre principal accessoire ou 
auxiliaire, a connaissance de la situation d’un mineur semblant avoir besoin d’aide, a 
l’obligation de la signaler simultanément à l’autorité de protection et au service en charge 
de la protection des mineurs (ci-après: le service).

 2 Sont notamment astreints à cette obligation les membres des autorités judiciaires, sco-
laires et ecclésiastiques, les professionnels de la santé et les membres du corps ensei-
gnant, les intervenants dans le domaine du sport, les préfets, les municipalités, les fonc-
tionnaires de police et les travailleurs sociaux, les éducateurs, les psychologues scolaires, 
les psychomotriciens et les logopédistes. 

 Art. 26a Loi sur la Protection des Mineurs
 (1 Toute personne peut signaler la situation d’un enfant semblant avoir besoin d’aide. 

Elle adresse son signalement simultanément à l’autorité de protection de l’enfant et au 
service.)

 2 L’obligation de signaler, simultanément à l’autorité de protection de l’enfant et au ser-
vice, le cas d’un enfant semblant avoir besoin d’aide au sens des articles 301 et ss CC est 
réglée par la loi vaudoise d’application du droit fédéral sur la protection de l’adulte et de 
l’enfant (LVPAE).

Melderecht Art. 26a Loi sur la Protection des Mineurs
 1 Toute personne peut signaler la situation d’un enfant semblant avoir besoin d’aide. Elle 

adresse son signalement simultanément à l’autorité de protection de l’enfant et au ser-
vice.
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VS

Meldepflicht Keine zusätzliche im Einführungserlass KESR

 Art. 54 Jugendgesetz Meldepflicht
 1 Jede Person, die in Ausübung ihres Berufs, aufgrund eines Auftrags oder einer Funk-

tion in Verbindung mit Kindern, sei es hauptberuflich, nebenberuflich oder aushilfs-
weise, Kenntnis hat von einer Situation, welche die Entwicklung eines Kindes gefährdet 
und nicht selber Abhilfe schaffen kann, muss ihren Vorgesetzten oder bei dessen Abwe-
senheit die Vormundschaftsbehörde benachrichtigen.

 2 Falls eine Meldung beim Vorgesetzten erfolgt, ist dieser gehalten, unverzüglich zu han-
deln, insbesondere um die Gefahrensituation zu beenden, um alle notwendigen Mass-
nahmen im Interesse des Kindes zu treffen und um Beweise zu sichern.

 3 Strafbare Handlungen, die von Amtes wegen geahndet werden, sind dem Untersu-
chungsrichter anzuzeigen. Besteht Zweifel darüber, ob dieser Schritt erforderlich ist, 
kann das Departement konsultiert werden.

 4 Die Person, die den Fall angezeigt hat, wird über den Verlauf des Verfahrens angemes-
sen informiert.

Melderecht Kein zusätzliches im Einführungserlass KESR

 Art. 53 Jugendgesetz Melderecht
 Jeder hat das Recht, eine ihm bekannte Situation, die das Wohlergehen eines Kindes ge-

fährdet, der Vormund schafts behörde oder dem Departement zu melden.

ZG

Meldepflicht § 44 Melderecht und Meldepflicht/Einführungserlass KESR
 2 Jede Person, die eine Gefährdung des Kindeswohls wahrnimmt, insbesondere Amts-

personen und diejenigen Personen, die beruflich mit der Ausbildung, Betreuung oder 
der medizinischen oder psychologischen Behandlung von Kindern zu tun haben und im 
Rahmen ihrer Tätigkeit eine Gefährdung des Kindeswohls wahrnehmen, ist verpflich-
tet, der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde Anzeige zu erstatten.

Melderecht § 44 Melderecht und Meldepflicht/Einführungserlass KESR
 1 Jede Person ist berechtigt, der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde eine hilfsbe-

dürftige Person zu melden.

ZH

Meldepflicht Keine zusätzliche im Einführungserlass KESR

 § 51 Volksschulgesetz
 Ist das Wohl einer Schülerin oder eines Schülers im Sinne von Art. 307 ZGB gefährdet, 

informiert die Schulpflege die für Kin desschutzmassnahmen zuständige Behörde.

 § 53 VSG
 2 Stimmen die Eltern einer Sonderschulung mit Fremdplatzierung nicht zu, informiert 

die Schulpflege die für die Anordnung von Kindesschutzmassnahmen zuständige Be-
hörde.
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 3 In dringenden Fällen kann die Schulpflege unter Mitteilung an die für die Kindesschutz-
massnahmen zuständige Behörde einen sofortigen Schulausschluss beschliessen und 
vorsorgliche Massnahmen, insbesondere eine Heimeinweisung, veranlassen.

 § 58 Abs. 2 VSV
 2 Kommen die Eltern ihren Verpflichtungen nicht nach, orientiert die Schulpflege die 

für Kindesschutzmassnahmen zuständigen Behörden.

Melderecht Kein zusätzliches im Einführungserlass KESR

* Die mit * gekennzeichneten Kantone haben noch keine definitive Fassung des Einfüh-
rungserlasses. Stand: 10.9.2012

Viele Kantone wiederholen die im Bundesgesetz bereits statuierten Melderechte 
bzw. -pflich ten bzw. umschreiben diese noch zusätzlich.69 Andere Kantone weiten 
den Adressatenkreis für die Meldepflicht aus, z.B. auf Angehörige70, auf private 
Bildungsinstitutionen,71 oder auf diverse weitere Personen.72 Nicht unproblematisch 
erscheinen zusätzliche Meldepflichten, welche gleichzeitig vom Berufsgeheimnis ent-
binden.73 Diese entsprechen nicht dem bundesrechtlich vorgesehenen Vorbehalt des 
Berufsgeheimnisses.74 Zudem sieht der Kanton Genf vor, dass die KESB nicht auf 
anonyme Eingaben eintritt und verlangt Schriftlichkeit; damit wird das Bundesrecht 
m.E. unzulässigerweise eingeschränkt.75 Weniger problematisch erscheinen demge-
genüber Formulierungen, welche nicht auf das Erscheinen der Hilfsbedürftigkeit, 
sondern auf die Hilfsbedürftigkeit abstellen76 oder aber die Meldepflicht auf eine 
akute Fremd- und Selbstgefährdung beschränken.77 Hier wird die weiter gefasste 
bundesrechtliche Bestimmung weiterhin Gültigkeit haben. In Bezug auf den Schul-
bereich sehen diverse Kantone eine Meldepflicht bei Disziplinarmassnahmen, insb. 
beim Schulausschluss, vor.78 Einzelne sehen auch im Rahmen von speziellen schuli-
schen Massnahmen, z.B. Sonderschulmassnahmen, Meldepflichten vor.79 Allgemeine 
Meldepflichten der Schulorgane an die KESB gehen nicht über die bundesrechtli-
chen Meldepflichten und -rechte hinaus. Dort, wo sie enger gefasst sind, gilt auch hier 
die weitere Fassung der bundesrechtlichen Bestimmungen.

69 AI, AR, BL, JU, LU, UR.
70 GL.
71 TG, BL, AR.
72 OW, VD, VS.
73 So AI, OW, UR, TG, ZG oder Art. 21 Abs. 2 des aargauischen Gesundheitsgesetzes.
74 Vgl. Fn. 55.
75 Vgl. Oben III. 1.; ähnlich aber Art. 16 Abs. 1 LAPEA-NE: « L’Autorité de protection de l’enfant et 

de l’adulte est saisie par une requête écrite et sommairement motivée. »
76 BS, SO, SZ.
77 GR.
78 AG, AI, AR, BL, GL, GR, LU, NW, OW, SG, SO.
79 AI, NW, SG, TG, ZH.
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IV. Mitwirkungspflicht

1. Die Mitwirkungspflicht im ZGB

Grundsätzlich ist es aufgrund der Untersuchungsmaxime Sache der KESB, den 
rechtserheblichen Sachverhalt abzuklären.80 Sie kann aber die am Verfahren betei-
ligten Personen und Dritte gemäss Art. 448 Abs. 1 ZGB zur Mitwirkung bei der Ab-
klärung des Sachverhaltes verpflichten. Die KESB kann diese Personen zu mündli-
chen oder schriftlichen Auskünften, zu Zeugenaussagen, zur Herausgabe von 
Urkunden und zur Duldung von ärztlichen und behördlichen Untersuchungen sowie 
von Augenscheinen verpflichten.81 Es geht dabei um Sachverhaltselemente bzw. Be-
weismittel, welche die betroffene Person bzw. Dritte besser kennen und sonst gar 
nicht oder nur mit unverhältnismässigem Aufwand erhoben werden könnten.82 Da-
bei hat die KESB die zur Wahrung schutzwürdiger Interessen erforderlichen Anord-
nungen zu treffen. Die einzelnen Mitwirkungsverpflichtungen müssen somit verhält-
nismässig sein.83 Die KESB kann sodann nötigenfalls die zwangsweise Durchsetzung 
anordnen. 

Adressaten bzw. Adressatinnen der Mitwirkungspflicht sind Verfahrensbetei-
ligte und somit neben der hilfsbedürftigen Person ggf. auch weitere nahestehende 
Personen wie Vertrauensperson, Eltern, Sozialarbeitende etc. Dritte sind demgegen-
über alle Personen, die nicht verfahrensbeteiligt sind. Das können durchaus auch 
Mitarbeitende von Familienberatungsstellen, Pro Senectute, Pro Infirmis etc. sein. 
Damit befinden sich die Mitarbeitenden solcher Stellen regelmässig in demselben Di-
lemma, das bereits bei der Meldepflicht beleuchtet wurde. Diesen sog. freiwilligen 
sozialen Dienstleistungsanbietern steht als einziges Kapital die Intimitätszusiche-
rung zur Verfügung. Soweit sie somit verpflichtet werden, im Rahmen des Verfah-
rens betr. einen Klienten bzw. eine Klientin mitzuwirken, läuft die Stelle Gefahr, die 
ggf. weiterhin notwendige Beratung oder Betreuung nicht mehr durchführen zu kön-
nen, weil sich die hilfsbedürftige Person widersetzt. Wenn folglich diese Mitwirkungs-
pflicht von der künftigen KESB zu oft eingesetzt wird, könnte das zur Folge haben, 
dass die subsidiären und präventiven Dienstleistungsangebote nicht mehr genutzt 
würden, weil der Klientschaft keine Diskretion zugesichert werden kann und infol-
gedessen auch kaum mehr eine wirkliche Vertrauensbeziehung, welche entscheidend 
für den Veränderungsprozess ist, möglich würde. Vor diesem Hintergrund sind die 
genannten Dienstleistungserbringer nur zurückhaltend zur Mitwirkung zu verpflich-
ten. Dies ergibt sich auch aus dem Vorbehalt des Gesetzgebers, dass schutzwürdige 

80 Vgl. Art. 446 Abs. 1 ZGB.
81 Botschaft Erwachsenenschutz (Fn. 32), 7001, 7080.
82 BaslerKomm Erwachsenenschutz/Auer/Marti, Art. 448 ZGB, N 5; BGE 124 II 381 E. 2b.
83 Rosch (Fn. 14),  Art. 448 ZGB, N 1; BaslerKomm Erwachsenenschutz/Auer/Marti Art. 448 ZGB, 

N 12 ff.
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Interessen zu wahren sind. Personen, die berufsethischen oder gesetzlichen Schwei-
gepflichten unterstehen, haben in aller Regel schutzwürdige Interessen, welche die 
KESB zu wahren hat. Liegen solche vor, so hat die KESB auf die Mitwirkung zu ver-
zichten. Sie kann aber die betreffenden Stellen auf ihre Melderechte und ggf. Melde-
pflichten hinweisen. In diesem Rahmen wären dann die genannten Personen berech-
tigt oder verpflichtet, Informationen weiterzuleiten. 

Da in diesem Kontext wiederum die Mitwirkungspflicht mit einer Schweige-
pflicht kollidiert, sind auch die datenschutzrechtlichen Grundsätze zu beachten, so-
weit das jeweils anwendbare Verfahrensrecht nicht eigenständige Regelungen vor-
sieht.84 Hier kommt im Rahmen der Fragestellung, was schutzwürdige Interessen 
sind, dem Prinzip der Zweckbindung eine bedeutende Stellung zu. 

Die Zweckbindung ist ein Kernelement des Datenschutzes und besagt, dass Da-
ten nur zu dem Zweck bearbeitet werden dürfen, zu dem sie auch beschafft wurden. 
Dabei ergibt sich der Zweck entweder aus einer Rechtsgrundlage oder aus einer ent-
sprechenden Bekanntgabe bei der Datenbeschaffung.85 Damit ist zu prüfen, «von 
welchen Bearbeitungsgrundsätzen die betroffene Person aufgrund der konkreten 
Umstände objektiv, in guten Treuen ausgehen durfte und musste».86 Eine anderwei-
tige Bearbeitung widerspricht dem Grundsatz von Treu und Glauben (Art. 5 Abs. 3 
BV). Vorbehalten sind gesetzliche Grundlagen, welche ausdrücklich die weitere Ver-
wendung vorsehen,87 oder aber die betroffene Person willigt in die Zweckänderung 
ein. Somit dürfte es auch aufgrund der Zweckbindung nicht möglich sein, die Daten 
einer suchtmittelabhängigen Person, welche im Rahmen einer Suchtberatung bear-
beitet werden, über die Mitwirkungspflicht gemäss Art. 448 Abs. 1 ZGB für die Frage 
der Erziehungsfähigkeit nutzbar zu machen. Gleiches gilt für die Daten, welche im 
Rahmen der Kinder- und Jugendberatung bearbeitet werden und für die Frage der 
Kindeswohlgefährdung benutzt werden möchten. Es bedarf jeweils der Einwilligung 
der (urteilsfähigen) Person bzw. ihrer gesetzlichen Vertretung soweit nicht absolut 
höchstpersönliche Rechte tangiert sind.

Ordnet die KESB dennoch eine Mitwirkung an, so kann die von der Mitwir-
kung betroffene Person eine Verfügung verlangen und je nach anwendbarem Ver-
fahrensrecht88 gegen die Verfügung Beschwerde einreichen. In der Regel ist dies mög-
lich, wenn ein nichtwiedergutzumachender Nachteil droht.89

84 Siehe oben Fn. 8.
85 Waldmann/Oeschger, (Fn. 8), 821 f.; Epiney, (Fn. 3), 538; BaslerKomm DSG/Maurer-Lambrou/

Vogt, Art. 4 DSG, N 13.
86 Waldmann/Oeschger (Fn. 8), 822.
87 § 6 Abs. 4 DSG-BL, § 9 Abs. 1 IDG ZH, Art. 10 Abs. 1 lit. c DSG-BE. Kritisch hierzu: BaslerKomm 

DSG/Maurer-Lambrou/Vogt, Art. 4 DSG, N 15.
88 Vgl. Art. 450f ZGB.
89 Vgl. BaslerKomm Erwachsenenschutz/Auer/Marti, Art. 448 ZGB, N 11 m.w.H.
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2. Verweigerungsmöglichkeiten

a) Art. 448 Abs. 2 ZGB

Nicht zur Mitwirkung verpflichtet sind gemäss Art. 448 Abs. 2 ZGB, (Zahn-) 
Ärztinnen bzw. (Zahn-)Ärzte, Apothekerinnen bzw. Apotheker, Hebammen sowie 
deren Hilfspersonen, es sei denn die geheimnisberechtigte Person ermächtige sie bzw. 
die vorgesetzte Stelle entbinde sie auf Gesuch der KESB vom Berufsgeheimnis. Wes-
halb diese abschliessende Aufzählung nicht mit derjenigen des Berufsgeheimnisses 
korrespondiert, ist nicht erklärbar.90 Wird eine der genannten Berufsgruppen aber 
vom Berufsgeheimnis entbunden, ist sie zur Mitwirkung verpflichtet, wobei die Be-
hörde im Rahmen der Entbindung zu prüfen hat, ob die schutzwürdigen Interessen, 
wie oben ausgeführt, gewahrt sind.91 Sozialarbeitende sowie im geltenden Recht auch 
Psychotherapeuten bzw. -therapeutinnen und weitere Berufsgruppen, die mass geblich 
auf ein Vertrauensverhältnis angewiesen sind, um erfolgreich zu arbeiten, unterste-
hen somit weder dem Berufsgeheimnis gemäss Art. 321 StGB noch der beruflichen 
Schweigepflicht gemäss Art. 35 DSG, weil vorliegend kantonales Datenschutzrecht 
zur Anwendung gelangt.92 Sie haben somit kein Verweigerungsrecht gemäss Art. 448 
Abs. 2 ZGB. Neu werden ab März 2013 Psychotherapeuten bzw. Psychotherapeutin-
nen dem Berufsgeheimnis unterstehen.93

b) Art. 448 Abs. 3 ZGB

Überhaupt nicht zur Mitwirkung verpflichtet sind gemäss Art. 448 Abs. 3 ZGB 
sodann Geistliche, Rechtsanwälte bzw. -anwältinnen, Verteidiger bzw. Verteidige-
rinnen, Mediatorinnen bzw. Mediatoren und ehemalige und somit nicht aktuelle Ver-
fahrensbeistände bzw. -beiständin nen. Damit hat der Gesetzgeber eine Güterabwä-
gung vorgenommen.94 Die genannten Personen sind zwar nicht zur Mitwirkung 
verpflichtet, sie sind aber dazu berechtigt, soweit Art. 321 StGB oder eine andere 
Schweigepflicht dem nicht entgegensteht. 

90 Fassbind hält dies für ein Versehen und wendet Art. 448 Abs. 2 ZGB auf sämtliche Personen ge-
mäss Art. 321 StGB an (vgl. Orell Füssli Kommentar ZGB/Fassbind, Art. 448 ZGB, N 2).

91 Vgl. hierzu auch Art. 166 Abs. 1 lit. b ZPO und BaslerKomm Erwachsenenschutz/Auer/Marti, 
Art. 448 ZGB, N 33.

92 Vgl. Art. 37 Abs. 1 DSG und BaslerKomm DSG/Riklin, Art. 35 DSG, N 57; ebenso: Gächter/
Egli, Jusletter 6. 9.2010, N 207.

93 Im Rahmen der Schaffung des Psychologieberufegesetzes (PsyG) wurde auch Art. 321 StGB ange-
passt.

94 BaslerKomm Erwachsenenschutz/Auer/Marti, Art. 448 ZGB, N 37; Rosch (Fn. 14), Art. 448 ZGB, 
N 5; Orell Füssli Kommentar ZGB/Fassbind, Art. 448 ZGB, N 3; a.M. Schmid (Fn. 40), Art. 448 
ZGB, N 8.
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c) Verweigerungsrechte gemäss Verwaltungsverfahrensrecht bzw. ZPO

Je nach anwendbarem Verfahrensrecht95 ergeben sich weitere Verweigerungs-
rechte aufgrund der kantonalen Verwaltungsverfahrensgesetze oder aber der ZPO. 
Diese sind nebst Art. 448 Abs. 2 und 3 ZGB anwendbar.96 Im Rahmen der ZPO ist 
Art. 165 ff. ZPO zu beachten. Im vorliegenden Kontext ist das Verweigerungsrecht 
gemäss Art. 166 ZPO von Interesse. Art. 166 Abs. 1 lit. b und c ZPO betreffen Per-
sonen unter Amtsgeheimnis bzw. Berufsgeheimnis, denen unter Umständen Verwei-
gerungsrechte zugebilligt werden. Art. 166 Abs. 2 ZPO sieht sodann für Trägerin-
nen und Träger anderer als in Abs. 1 genannter gesetzlich geschützter Geheimnisse 
vor, dass diese die Mitwirkung verweigern können, wenn sie glaubhaft machen, dass 
das Geheimhaltungsinteresse das Interesse an der Wahrheitsfindung überwiegt. Da-
mit hätten Beratende von sog. freiwilligen sozialen Dienstleistungsangeboten dann 
die Möglichkeit, die Mitwirkung zu verweigern, wenn sie einer gesetzlich – nicht aber 
einer berufsethisch – geschützten Schweigepflicht unterstehen und die genannte In-
teressenabwägung glaubhaft machen. Dies dürfte aber nur selten der Fall sein, da 
das Amtsgeheimnis bereits in lit. c von Abs. 1 geregelt ist. Personen unter Amtsge-
heimnis können gemäss lit. c vom Amtsgeheimnis durch die vorgesetzte Behörde ent-
bunden werden und sind dann zur Aussage ermächtigt. Damit übernimmt die vor-
gesetzte Behörde diese Interessenabwägung. Personen unter Amtsgeheimnis oder 
gesetzlich geschützter Schweigepflicht haben somit der vorgesetzten Behörde (Abs. 2) 
oder dem Gericht (Abs. 1 lit. c) genau darzulegen, welche Gründe für ein Verweige-
rungsrecht sprechen. Für Beratende im Bereich des Sozialversicherungsrechts blei-
ben die besonderen Bestimmungen des Sozialversicherungsrechts grundsätzlich vor-
behalten.97 Diese gehen den Verweigerungsrechten vor und regeln eigenständig die 
Datenbekanntgabe an Gerichte.98

V. Amtshilfe gemäss Art. 448 Abs. 4 ZGB

Gemäss Art. 448 Abs. 4 ZGB haben Verwaltungsbehörden und Gerichte, wel-
che nicht in einem Subordinationsverhältnis zueinander stehen, die notwendigen Ak-
ten im Einzelfall auf Gesuch hin herauszugeben bzw. Bericht zu erstatten oder Aus-
künfte zu erteilen,99 soweit nicht schutzwürdige Interessen entgegenstehen. Damit 
findet sich für das Kindes- und Erwachsenenschutzrecht eine eigenständige Norm, 

95 Vgl. Art. 450f ZGB.
96 So auch: BaslerKomm Erwachsenenschutz/Auer/Marti, Art. 448 ZGB, N 23.
97 Vgl. Art. 166 Abs. 3 ZPO.
98 Vgl. z.B. Art. 50a AHVG, Art. 97 UVG und sogleich Amtshilfe.
99 Vgl. Rosch (Fn. 14), Art. 448 ZGB, N 6.
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die aber im kantonalen Recht konkretisiert werden kann.100 Amtshilfe ist wiederum 
ein Aspekt des Datenschutzrechtes. Deshalb ist der Begriff der Verwaltungsbehörde 
im Sinne der kantonalen Datenschutzgesetze zu interpretieren. Der in den Daten-
schutzgesetzen oft verwendete Begriff der öffentlichen Organe oder Behörden wird 
regelmässig sehr weit ausgelegt, so dass alle Verwaltungseinheiten, Behörden und 
Dienststellen, die für das Gemeinwesen handeln, sowie Private, soweit sie in Erfül-
lung von ihnen übertragenen öffentlichen Aufgaben tätig sind, dazugehören.101 Es ist 
somit auf oben Gesagtes bei der Meldepflicht zu verweisen.102 Dazu können somit 
auch Berater bzw. Beraterinnen von sog. freiwilligen sozialen Dienstleistungsange-
boten gehören.103 

Die Amtshilfeverpflichtung geht folglich grundsätzlich der Schweigepflicht vor. 
Ausnahme davon sind wiederum Personen unter einer besonderen Schweigepflicht,104 
was jeweils im Einzelfall zu bestimmen ist.105 Ferner sind die allgemeinen daten-
schutzrechtlichen Prinzipien zu beachten, insbesondere das Prinzip der Verhältnis-
mässigkeit und dasjenige der Zweckbindung. Insofern gelten die bereits ausgeführ-
ten Aspekte sinngemäss auch hier. Hinzu kommt als Bedingung wiederum, dass 
keine schützenswerten Interessen entgegenstehen.106 Aus methodischer Sicht ist so-
dann die Einwilligung der betroffenen Person einzuholen, auch wenn dies rechtlich 
nicht erforderlich ist, weil damit die betroffene Person ausreichend in den Prozess 
einbezogen wird und die Herrschaft über ihre Daten behält; zudem ist die (fehlende) 
Einwilligung auch im Rahmen der Verhältnismässigkeitsprüfung zu berücksichti-
gen.107

Damit unterliegen Personen, die im Rahmen von sog. freiwilligen sozialen 
Dienstleistungsangeboten arbeiten, teilweise der Amtshilfe. Soweit sie der Amtshilfe 
unterstehen, ist diese aber wiederum nur möglich, wenn der Datenaustausch verhält-
nismässig ist, die Zweckbestimmung nicht verletzt und keine schutzwürdigen Inter-
essen entgegenstehen. Aus dem bereits oben Ausgeführten108 ergibt sich, dass So-
zialarbeitende privater Dienstleistungserbringer aber auch dann nur zur Amtshilfe 
verpflichtet werden können, sofern nicht im Rahmen einer Güterabwägung rechtli-
che bzw. berufsethische Schweigepflichten im Einzelfall entgegenstehen, welche ei-

100 Vgl. Art. 450f ZGB.
101 Vgl. den Überblick bei Waldmann/Oeschger (Fn. 8), 787 ff.
102 Vgl. III. 4. a). 
103 Gemäss BaslerKomm Erwachsenenschutz/Auer/Marti, Art. 448 ZGB, N 43 gehören die Pro-Werke 

dazu. Im Sinne einer einheitlichen Anwendung der Begrifflichkeiten ist m.E. auch hier zu differen-
zieren und zu prüfen, ob im Einzelfall Private Beliehene sind.

104 Rosch (Fn. 14), Art. 448 ZGB, N 7; BaslerKomm Erwachsenenschutz/Auer/Marti, Art. 448 ZGB, 
N 46.

105 Siehe oben III. 4. b).
106 Vgl. oben IV. 1.
107 Vgl. Rosch (Fn. 3), 96, 101; Rosch (Fn. 19), 264 f.
108 Siehe IV. 1.
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nen Datenaustausch verbieten, und zusätzlich auch die Zweckbindung nicht verletzt 
wird. Dabei ist gerade bei der Zweckbindung zu beachten, dass bei zu enger Ausle-
gung dieses Prinzips Amtshilfe verunmöglicht wird.109 

Für Beratende im Sozialversicherungsbereich gilt Folgendes: Das Sozialversi-
cherungsrecht statuiert in Art. 33 ATSG eine besondere Schweigepflicht.110 Diese 
wird aber im Rahmen der jeweiligen Einzelerlasse gerade für die Amtshilfe gemäss 
Art. 448 Abs. 4 ZGB durchbrochen, weil eine Datenübermittlung an die KESB im 
Einzelfall zulässig sein kann, wenn kein überwiegendes Privatinteresse entgegensteht 
und ein schriftliches begründetes Gesuch vorliegt.111 

VI. Schlussfolgerungen

Mitarbeitende von sog. freiwilligen sozialen Dienstleistungserbringern befinden 
sich in Bezug auf die Meldepflicht, das Melderecht, die Mitwirkungspflicht und die 
Amtshilfe in einer vergleichbaren Ausgangslage wie Personen unter Berufsgeheim-
nis oder besonderem Geheimnisschutz. Basis ihrer Arbeit ist die Vertrauensbezie-
hung zur Klientschaft, ohne die sie keine Daten der Privat- bzw. Intimsphäre, sog. 
besonders schützenswerte Daten, erhalten. Diese sind aber notwendig, um im Ein-
zelfall die persönliche Situation zu ergründen, zu verändertem Verhalten zu motivie-
ren und im besten Falle der Klientschaft zu ermöglichen, eine Krise zu bewältigen, 
eigenständig zu leben etc. Soziale Arbeit funktioniert nur, wo die Persönlichkeits-
rechte massgeblich geschützt werden. Insofern ist auch die Unterteilung der Berufs-
gruppen in unter Berufsgeheimnis stehende, unter besonderer Schweigepflicht ste-
hende und weitere nicht adäquat. 

De lege lata sind Personen ohne besondere Schweigepflicht im Bereich von Mel-
depflichten, Melderechten, Mitwirkungspflichten und Amtshilfe daran gehalten, ge-
genüber der KESB ihre schutzwürdigen Interessen geltend zu machen bzw. zu be-
gründen, weshalb eine Person nicht als schutzbedürftig erscheint. Dort, wo die 
schutzwürdigen Interessen Dreh- und Angelpunkt sind, dürfte es nicht immer ein-
fach sein, dass die KESB als massgeblicher Akteur des Kindes- und Erwachsenen-
schutzes Argumente, welche zur Folge haben, dass die eigene Abklärung schwieri-
ger oder die Beweislage weniger eindeutig ist, zulässt. Das heisst wiederum, dass die 
Mitarbeitenden von sog. freiwilligen sozialen Dienstleistungserbringern sehr gute 

109 Deshalb wird die Zweckbindung z.T. im Gesetz relativiert, so z.B. § 9 Abs. 1 DSG-ZH, § 6 Abs. 4 
DSG-BL, Art. 10 Abs. 1 lit. c DSG-BE:. «1 Personendaten werden einer anderen Behörde bekannt-
gegeben, wenn c trotz Unvereinbarkeit der Zwecke die betroffene Person ausdrücklich zugestimmt 
hat oder es in ihrem Interesse liegt.» 

110 Gächter/Egli, Jusletter 6. 9. 2010, N 239 m.w.H.
111 Vgl. bspw. Art. 50a Abs. 1 lit. e Ziff. 6 AHVG, Art. 84a Abs. 1 lit. h Ziff. 5 KVG und BaslerKomm 

Erwachsenenschutz/Auer/Marti, Art. 448 ZGB, N 48 m.w.H.
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Argumente einbringen müssen. Im Rahmen der vorliegenden Abhandlung wurden 
Aspekte solcher Argumente aufgezeigt. 

De lege ferenda wären sämtliche sozialen Berufe, welche massgeblich auf ein 
Vertrauensverhältnis angewiesen sind, um ihre Aufgabe zu bewältigen, unter eine 
besondere Schweigepflicht zu stellen. Entsprechend wären die Meldepflichten so aus-
zugestalten, dass eine Güterabwägung zwischen dem Interesse an der Meldung und 
dem Interesse an der Schweigepflicht durch die Betroffenen selbst stattfindet. Dies 
stellt hohe Anforderungen an die Betroffenen für diese Abwägung im Einzelfall, was 
aber m.E. zumutbar ist. Gleiches müsste für die Mitwirkungspflichten gelten. Hier 
könnte Art. 166 Abs. 1 lit. b ZPO insofern Vorbild sein, weil er trotz Entbindung von 
der besonderen Schweigepflicht der betroffenen Person ermöglicht, glaubhaft zu ma-
chen, dass das Geheimhaltungsinteresse das Interesse an der Wahrheitsfindung über-
wiegt, und ihr somit Verweigerungsrechte eingeräumt werden können.

Zusammenfassung: Melderechte, Meldepflichten, Mitwirkungspflichten und Amts-
hilfe werden im revidierten Erwachsenenschutzrecht neu geregelt. Sie sind massgeb-
liche Elemente des Informationsaustausches und somit der Zusammenarbeit von 
Dritten mit der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde. Der Aufsatz beleuchtet ei-
nerseits das Verhältnis zum Datenschutzrecht, andererseits weist er auf die Schwie-
rigkeiten von Melde-, Mitwirkungspflichten und Amtshilfe hin für Berufe, deren Er-
folg massgeblich von einem Vertrauensverhältnis abhängt, die aber nicht unter einer 
besonderen Schweigepflicht stehen. Auf diesem Hintergrund werden die neuen Be-
stimmungen ausgelegt und insbesondere auch die kantonalen Ausführungsbestim-
mungen zu den Meldepflichten und -rechten aufgeführt und miteinander verglichen. 
Zudem wird die (bereits wieder) in Revision stehende Meldepflicht andiskutiert, und 
Änderungsvorschläge werden vorgestellt. Ein besonderes Augenmerk wird auf die 
Bedeutung der neuen Bestimmungen für sog. freiwillige soziale Dienstleistungser-
bringer, wie Pro-Werke, Beratungsstellen, Einrichtungen, Sozialhilfe, gelegt. Diese 
präventiv sinnvollen und zumeist auch gesetzlich vorgesehenen Dienstleistungser-
bringer laufen speziell Gefahr, mit Melde-, Mitwirkungspflichten und Amtshilfe das 
für sie zentrale Diskretionsbedürfnis zu verlieren und ihre präventiven Aufgaben nicht 
mehr wahrnehmen zu können. Der Aufsatz schliesst mit Vorschlägen de lege ferenda.

Résumé : Les droits d’aviser, les obligations d’aviser, les obligations de coopérer et 
l’assistance administrative font l’objet d’une nouvelle réglementation dans le droit de 
protection de l’adulte révisé. Ce sont des éléments déterminants de l’échange d’infor-
mations et donc de la collaboration de tiers avec l’autorité de protection de l’enfant et 
de l’adulte. Cet essai met d’une part en lumière le rapport avec le droit de la protec-
tion des données et souligne d’autre part les difficultés des obligations d’aviser et de 
coopérer ainsi que de l’assistance administrative pour les professions dont le succès 
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repose essentiellement sur une relation de confiance mais qui ne sont pas soumises à 
une obligation de confidentialité particulière. C’est dans ce contexte que les nouvelles 
dispositions sont interprétées et que les dispositions d’application cantonales relatives 
aux droits et obligations d’aviser sont exposées et comparées les unes avec les autres. 
L’auteur aborde en outre l’obligation d’aviser (déjà à nouveau) en cours de révision 
et présente des propositions de modifications. Un accent particulier est mis sur les 
conséquences des nouvelles dispositions pour les prestataires de services sociaux dits 
« bénévoles », tels que Pro Werke, les centres de conseil, les institutions, l’aide sociale, 
etc. Les obligations d’aviser, de coopérer et l’assistance administrative font courir à 
ces prestataires de service, utiles à titre préventif et en grande partie aussi prévus par 
la loi, le risque de perdre leur besoin de discrétion, d’importance essentielle, et de ne 
plus pouvoir exercer leurs fonctions de prévention. L’essai se conclut sur des propo-
sitions de lege ferenda.
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